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A PLANZEICHNUNG 

siehe Planblatt 1/2 

 

B FESTSETZUNGEN 

siehe Planblatt 1/2 

 

C HINWEISE 

siehe Planblatt 1/2 

 

D VERFAHRENSVERMERKE 

siehe Planblatt 1/2 

 

E BEGRÜNDUNG 

1 .  Gese t z l i che  Grund lagen  

Die Änderung des Flächennutzungsplans basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen in der jeweils 

zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung: 

BauGB  Baugesetzbuch 

BauNVO  Baunutzungsverordnung 

BayBO  Bayerische Bauordnung 

BayBodSchG  Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Bunden-Bodenschutzgesetzes 

BayDSchG  Bayerisches Denkmalschutzgesetz 

BayLplG  Bayerisches Landesplanungsgesetz 

BayNatSchG  Bayerisches Naturschutzgesetz 

BayWG  Bayerisches Wassergesetz 

BIMSchG  Bundesimmissionsschutzgesetz 

BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz 

GaStellV  Garagen- und Stellplatzverordnung 

NWFreiV  Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung 

PlanZV  Planzeichenverordnung 

ROV  Raumordnungsverordnung 

TRENGW  Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von 

gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 

TrinkWV  Trinkwasserverordnung 

WHG  Wasserhaushaltsgesetz 

 

Alle Gesetze, Verordnungen, Regelungen, Satzungen etc., auf die innerhalb dieser Planung verwiesen 

wird, können über die Stadt Vohburg an der Donau eingesehen werden. 
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2 .  P l anungs rech t l i che  Vorausse tzungen  

2.1 Landesentwicklungsprogramm 

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Stand 1. Juni 2023 

liegt die Stadt Vohburg im Allgemeinen ländlichen Raum. Für die Vorhabenfläche trifft das LEP keine 

gebietskonkreten Festlegungen. 

 

 

 
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien: 

(Z) „Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nut-

zen.“ 

In der Begründung zu 6.2.1 wird erläutert: „Die verstärkte Erschließung und Nutzung der erneuer-

baren Energien - Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie – liegen im 

überragenden öffentlichen Interesse und dienen dem Umbau der bayerischen Energieversorgung, 

der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz. Die Ziele für den für den Anteil der erneuerbaren 

Energie leiten sich aus den internationalen, nationalen und bayerischen Energie- und Klimaschutz-

zielen sowie dem Bayerischen Klimaschutzgesetz ab. Um diese Ziele erreichen zu können, ist ein 

Ausbau der Energieerzeugung mit erneuerbaren Ressourcen in allen Teilräumen und Gebietskatego-

rien notwendig, wenngleich eine dezentrale Konzentration aufgrund der erforderlichen Netzan-

schlüsse angestrebt werden sollte und mittels der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 

auch unterstützt wird (vgl. 6.2.2 und 6.2.3). …“ 

Die vorliegende Bauleitplanung entspricht diesem landesplanerischen Ziel.    

6.2.3 Photovoltaik 

(G) „Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in 

landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden.“ 

In der Begründung zu 6.2.3 steht u.a.: „ … Um den Erfordernissen der Energiewende und der Ziel-

setzungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene nachzukommen, müssen aber auch weitere Flächen 

in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten im notwendigen Maße zur Verfügung gestellt werden. 

Die bayerische Staatsregierung hat deswegen von der Ermächtigung gemäß § 37c Abs. 2 EEG Ge-

brauch gemacht. Die dritte Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen vom 26. Mai 2020 sieht 

vor, dass bestehenden Gebote für Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlich benachteiligten Flächen 

nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe i EEG in Bayern bezuschlagt werden können. Das 

Abbildung 1: Auszug LEP, Anhang 2: Strukturkarte 
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erforderliche Maß des Ausbaus in diesen Gebieten richtet sich nach den energiefachlich definierten 

Zielen des Ausbaus erneuerbarer Energien. …“ 

Laut Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung“ werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen 

explizit vom Anbindungsgebot ausgenommen, das die Zersiedelung der Landschaft durch neue Sied-

lungsstrukturen vermeiden soll. Somit ist eine Anbindung der Flächen an eine Siedlungseinheit nicht 

notwendig.  

Der Ausweisung der Flächen als Sondergebiet für Photovoltaik stehen somit keine Ziele der Landes-

entwicklung entgegen. 

2.2 Regionalplanung  

Der Regionalplan steuert die übergemeindlichen Entwicklungen auf regionaler Ebene, die das Lan-

desentwicklungsprogramm für ganz Bayern vorgibt. Entsprechend dem Regionalplan der Planungs-

region 10 – Ingolstadt sind für den Planbereich folgende Grundsätze und Ziele betroffen: 

Gemäß Karte 1 – Raumstruktur ist die Stadt Vohburg ein Grundzentrum im allgemein ländlichen 

Raum. 

 

Abbildung 2: Auszug Regionalplan Ingolstadt, Karte 1 Raumstruktur 

 
Gemäß Karte 2b – Siedlung und Versorgung – Tourismus- und Erholungsgebiete liegt der Geltungs-

bereich nicht innerhalb eines Erholungs- bzw. Touristengebietes.  

Karte 3 - Landschaft und Erholung zeigt, dass Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete bzw. 

Hauptverbreitungsgebiete und Abbaustandorte für Bodenschätze sich nicht im Umfeld der Planung 

befinden (Karte 2 Siedlung und Versorgung sowie Karte zu 5.2 Bodenschätze – 

Hauptverbreitungsgebiete und Abbaustandorte). 
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Abbildung 3: Auszug Regionalplan Ingolstadt, Karte 3 Landschaft und Erholung 
 

Dem Vorhaben stehen somit keine Ziele der Regionalplanung entgegen. 
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2.3 Flächennutzungsplan  

Das Gebiet des geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im wirksamen Flächennutzungs-

plan der Stadt Vohburg als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Landschaftsplanerische Maßnahmen und Ziele sind im Bereich der Planung nicht vorhanden. 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. Der betreffende Bereich wird zukünftig 

als Sondergebiet (SO) Photovoltaik nach § 11 Abs. 2 BauNVO dargestellt. 

 

Abbildung 4: Auszug Flächennutzungsplan 

3 .  E r fo rde rn i s  und  Z ie l e  

Der Stadt Vohburg liegt ein Antrag der Firma Anumar GmbH vor, auf den Flurstücken Fl.-Nr.35 (TF) 

und 39 (TF), Gmkg. Oberhartheim, auf landwirtschaftlichen Flächen bei Oberhartheim eine Agri-

Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. Die Stadt Vohburg plant die Ausweisung des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes Nr. 55 „Solarpark Vohburg-Oberdollingg“ gemäß § 9 BauGB in diesem 

Bereich zur Deckung des Bedarfs an Flächen zur Nutzung regenerativer Energien (Photovoltaik). 

Nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind solche Anlagen in Sonstigen Sondergebieten (§ 11 

BauNVO) zulässig. Der Bebauungsplan setzt ein Sondergebiet für die Nutzung der Sonnenenergie 

zur „Gewinnung, Speicherung und Umwandlung elektrischer Energie“ fest und schafft damit die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verwirklichung des Vorhabens. Die Stadt schließt mit dem 

Vorhabensträger gemäß § 12 Abs. 1 BauGB einen Durchführungsvertrag, in dem die Übernahme der 

Planungs- und Erschließungskosten durch den Vorhabensträger und Fristen zur Durchführung des 

Vorhabens geregelt werden. Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss gem. § 20 

BauGB abzuschließen. 
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Der rechtskräftige Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt wird im Parallelverfahren gemäß 

§ 8 Abs. 3 BauGB geändert. Somit entwickelt sich der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan. 

Der Bebauungsplan ist unter der Voraussetzung, dass die Änderung des FNP im Vorfeld genehmigt 

wird, nicht genehmigungspflichtig. Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 55 „Solarpark Vohburg-Oberdolling“ kann nach Genehmigung der Flächennutzungsplan-Ände-

rung durch öffentliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt werden.  

Die Nutzung erneuerbarer Energien trägt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von 

Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und gleichzeitig werden wertvolle Ressour-

cen geschont. Des Weiteren stärkt der Ausbau der dezentralen Energieversorgung die regionale 

Wertschöpfung und unterstützt damit den ländlichen Raum nachhaltig. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f 

BauGB ist die Nutzung erneuerbarer Energien in den Bauleitplänen besonders zu berücksichtigen. 

Der Rückbau wird mittels Durchführungsvertrag geregelt.  

4 .  Räuml i che  Lage und  Größe  

Die Vorhabensfläche liegt nördlich von Vohburg a.d. Donau und südöstlich von Oberdolling und west-

lich von Pförring. 

 

Abbildung 5: Lage der Flächen, ohne Maßstab 
 

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Fl.-Nr. 35 (TF) und 39 (TF), Gmkg. Oberhartheim. 

Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt insgesamt 25,2 ha. Die Erschließung kann über den, zwi-

schen den zwei Teilgebieten vertikal verlaufenden, Wirtschaftsweg Fl.Nr. 36, Gmkg. Oberhartheim 

bis zur angrenzenden Straße im Süden oder Norden erfolgen.  

5 .  Gegenwär t i ge  Nutzung  des  Geb i e t es  

Die Eingriffsflächen werden als landwirtschaftliche Fläche (Ackerland) genutzt. 

6 .  Landscha f t sb i l d  

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Das Planungsgebiet liegt in keinem Land-

schaftsschutzgebiet, landschaftlichen Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet. In näherer Umgebung (ca. 
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330m) führt ein Radweg „Markt-Pförring – Denkmaltour“ entlang des Vorhabengebiets. Das Umfeld 

ist von der Landwirtschaft geprägt und es dominiert der ländliche Charakter von Ackerland, sowie 

durch kleinerer Wald- und Gehölzbestände. 

Das Gelände fällt von Westen nach Osten ca. 5,5 m ab. Der höchste Punkt des Planungsgebiet liegt 

mittig innerhalb des Geltungsbereiches und die Fläche ist von dort aus nach Norden und Süden 

geneigt. Die Geländehöhen bewegen sich im Plangebiet zwischen 412 m NN und 398 m NN. Die 

Höhendifferenz auf den Flächen liegt bei 14 m.  

Gehölzstrukturen oder sonstige gliedernde Strukturen befinden sich nicht im Geltungsbereich. Ein-

zelne Gehölze finden sich westlich und südlich des Geltungsbereiches. Im Süden befindet sich zudem 

eine landwirtschaftlich genutzte Fläche mit Hopfenanbau, wodurch eine gewisse Fernwirkung in die-

sem Bereich bereits gegeben ist.  

Das Gebiet wird von allen Seiten von Wirtschaftswegen eingeschlossen. Im Osten verläuft der Weg 

auf Fl.Nr. 40 Gmkg. Oberhartheim, im Norden 1301/1 Gmkg. Unterdolling, im Westen Fl.Nr. 212 

Gmkg. Oberhartheim, im Süden Fl.Nr. 34 Gmkg. Oberhartheim. Zerschnitten werden die beiden Teil-

flächen durch das Flurstück 36 Gmkg. Oberhartheim auf dem sich ebenfalls ein wirtschaftlich genut-

zer Weg befindet.  

 

Abbildung 6: rot umrandet: Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Der relevante Landschaftsbildausschnitt wird nicht durch umliegende Waldflächen oder nur teilweise 

durch andere Strukturen begrenzt, weshalb eine gewisse Fernwirkung nicht auszuschließen ist. Blick-

beziehungen zur Fläche können in Richtung der süd-westlich befindlichen Wohnbebauung zu Pleiling, 

sowie die östlich befindlichen Wohnbebauungen zu Unterhartheim und Waidach bestehen. Die Fern-

wirkung auf die Ortschaft Unterhartheim ist durch die topografischen Gegebenheiten jedoch deutlich 

eingeschränkt. Zudem besteht in eine Vorbelastung des Landschaftsbildes durch angrenzende Frei-

leitungen in diesem Gebiet. Bei dem östlich ansässigen Vierseithof (Waidach) sind Blickbeziehungen 

nur bedingt vorhanden, da vom Hauptgebäude keine Sichtachse zur Anlage gegeben ist. Aufgrund 

der Topografie hat der Einödhof (Hartheim 1) keine direkte Blickbeziehung zur PV-Anlage.  

Im Hinblick auf das Landschaftsbild ist bereits eine deutliche Vorbelastung durch bestehende Freilei-

tungen gegeben. 
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Blickbeziehung von Waidach (330 m) in Richtung PV-Anlage (Quelle: Energie-Atlas Bayern) 

 

Blickbeziehung von Pleiling (ca. 430 m) Richtung PV-Anlage (Quelle: Energie-Atlas Bayern) 

 

Blickbeziehung von Unterhartheim (ca. 600 m) in Richtung der PV-Anlage (Quelle: Energie-Atlas 

Bayern) 
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Blickbeziehung von Oberhartheim (ca. 600 m) in Richtung PV-Anlage (Quelle: Energie-Atlas Bayern) 

 

Blickbeziehung von Harlanden (ca. 900 m) Richtung PV-Anlage (Quelle: Energie-Atlas Bayern) 

7 .  Ar tenschutz  

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens ist zu prüfen, ob durch die Planung einer oder mehrere der ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgelöst werden, 

gegebenenfalls wären die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Ver-

boten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen.  

Aus § 44 BNatSchG ergeben sich für besonders und streng geschützten Arten und europäische Vo-

gelarten folgende Verbote:   

Schädigungsverbot von Lebensstätten: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion, der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ge-

wahrt wird.  

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Im vorliegenden Fall wurde zur Behandlung der artenschutzrechtlichen Belange eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung durchgeführt (Stand 08/2025). Diese kommt zu dem Schluss, dass Beein-

trächtigungen von europarechtlich geschützten Pflanzenarten und vieler Tierarten des 
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Untersuchungsgebietes ausgeschlossen werden konnten. Im Rahmen der Begehungen wurden auf 

der Planfläche insgesamt fünf Fledermausarten, 11 Reviere der Feldlerche, 2 Reviere des Rebhuhns 

sowie ein Revier der Goldammer festgestellt.  

Insgesamt kann für europäische Vogelarten i.S.v. Art. 1 VRL sowie für weitere europarechtlich ge-

schützte Tierarten das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

vermieden werden. Dies erfordert die vollständige Berücksichtigung der erwähnten Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen. 

Es wird daher keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG 

benötigt. 

8 .  Vorhaben -  und  E rsch l i eßungsp lanung  

8.1 Erschließung  

Die Fläche für die Freiflächenphotovoltaikanlage wird über den vorhandenen Feldweg zwischen den 

beiden Teilflächen auf dem Flurstück Fl.-Nr. 36 Gmkg. Oberhartheim erschlossen. Innerhalb des Gel-

tungsbereiches ist die Anlage von Erschließungswegen nur in absolut notwendigem Maß in sickerfä-

higer Ausführung zulässig. 

8.2 Ver-/ Entsorgung 

Wasserversorgung 

Ein Anschluss an das Trinkwassernetz ist nicht notwendig. 

Abwasserentsorgung/Oberflächenwasser 

Das von der Photovoltaikanlage abfließende Niederschlagswasser ist auf dem Baugebiet breitflächig 

zu versickern. Falls Erosionen und Abflussverlagerungen oder Abflussverschärfungen auftreten, sind 

diesen geeignete Maßnahmen wie z.B. Bepflanzung oder Rückhaltemulden entgegenzusetzen, so 

dass umliegende Grundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 

Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss ist nicht erforderlich.  

Strom-/Telekommunikationsversorgung 

Telekommunikationseinrichtungen sind im Planungsgebiet nicht erforderlich.  

Die Energieeinspeisung der geplanten PV-Anlage im Sondergebiet erfolgt über eine noch festzule-

gende Übergabestation außerhalb des Geltungsbereiches.  

Abfallwirtschaft 

Ist nicht erforderlich. 

8.3 Beschreibung der Photovoltaikanlage 

Laut Kriterienkatalog der Kommune wird eine minimale Anlagengröße von 4 ha vorgegeben. Die 

geplante Anlage hat eine Größe von ca. 25,2 ha mit Eingrünung. Liegt also im zulässigen Bereich. 

Die Ausschlusskriterien für nicht zugelassene Standorte werden bis auf Bodendenkmäler eingehalten. 

Hierzu ist aber bereits eine Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege erfolgt. 

Eine Umsetzung der Maßnahme trotz der Bodendenkmäler erscheint möglich. 

Der Mindestabstand von 300 m zur nächsten Siedlungseinheit wird eingehalten. 

Die Mindestanforderungen an die Gestaltung der Anlage sowie die Umsetzung der Ausgleichsflächen 

können mittels Festsetzung verpflichtend gemacht und damit eingehalten werden. Zudem entspre-

chen die Vorgaben dem allgemeinen Planungsstandard für Freiflächenphotovoltaikanlagen. 
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Die Photovoltaik-Module werden fest aufgestellt und im Regelfall in etwa nach Süden ausgerichtet, 

so dass die Modulreihen von West nach Ost verlaufen. Die Module dürfen sich gegenseitig nicht 

beschatten, folglich sind der Konstruktionshöhe wirtschaftliche und einstrahlungsbedingte Grenzen, 

aus demselben Grund ist zwischen den Modulreihen ein Abstand von etwa 4,00 m – 5,00 m sowie 

4,00 m Randabstand für Vorgewende erforderlich. Die Trägerkonstruktion besteht aus Stahlprofilen. 

Die Gründung erfolgt mittels Ramm- oder Schraubfundamten. Bei schwierigen Bodenverhältnissen 

dürfen bedarfsbezogen an den notwendigen Stellen Punktfundamente eingesetzt werden. 

Die Bereiche zwischen den Modultischen werden als landwirtschaftliche Nutzfläche weitergenutzt. Die 

eigentliche Modulfläche wird aus versicherungstechnischen Gründen mit einem Maschendrahtzaun 

mit Übersteigschutz umfriedet. Die maximale Höhe beträgt inkl. Übersteigschutz 2,20 m. 

Die notwendigen Technikräume werden innerhalb der festgesetzten Baugrenzen aufgestellt. Die Ver-

siegelung von Flächen, die für Gebäude für Trafo- und Wechselrichter, Speicherung und ähnliche 

Technik, sowie Gebäude für Pflegeutensilien vorgesehen ist, darf insgesamt 300 m2 betragen. 

Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf nachtschwärmende Insekten und zur Vermeidung 

einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird im Bebauungsplan eine dauerhafte Beleuchtung der An-

lage als unzulässig festgesetzt.  

Die gesamte Anlage ist wartungsarm. 

8.4 Rückbauverpflichtung 

Vereinbarungen über den Rückbau nach Aufgabe der Nutzung werden in einer gesonderten Verein-

barung (Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Vohburg und dem Vorhabenträger) getroffen. 

9 .  Beg ründung  der  Fes t se tzungen  aus  s täd tebau l i che r  und  l and-

scha f t sp l aner i s cher  S i ch t  

9.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Zulässig ist im Bereich des Sondergebietes ausschließlich die Errichtung von freistehenden Photovol-

taikmodulen sowie der der Zweckbestimmung des Sondergebietes unmittelbar dienende Nebenanla-

gen. Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl definiert. Als Grundflächenzahl 

wird 0,6 festgesetzt. Maßgeblich für die Ermittlung der Grundflächenzahl ist die umzäunte Fläche. 

Als Grundfläche wird die Grundfläche der Gebäude sowie die senkrechte Projektion der Module auf 

die Geländeoberfläche gerechnet. Eine tatsächliche Bodenversiegelung erfolgt allerdings nur im Be-

reich der Technikgebäude und wird durch Festsetzung einer maximalen Grundfläche von insgesamt 

maximal 300 m² beschränkt. Zur Vermeidung von übermäßiger Versiegelung wurde festgesetzt, dass 

die Modultische mit Ramm-, Bohr- oder Schraubfundamenten zu verankern sind. Durch die Festset-

zung einer Rückbaupflicht und Folgenutzung als landwirtschaftliche Fläche wird sichergestellt, dass 

die Fläche nach Ablauf der Nutzung wieder der Landwirtschaft zur Verfügung steht. Zur Vermeidung 

einer signifikanten Fernwirkung wird die maximale Höhe der baulichen Anlagen auf 3,50 m für die 

Module und 3,00 m für die Gebäude beschränkt. 

9.2 Baugrenze 

Die überbaubaren Grundstücksflächen für Modultische und Gebäude werden durch die Festsetzungen 

von Baugrenzen definiert. Zufahrten, Umfahrungen, Einzäunungen etc. können auch außerhalb der 

Baugrenzen errichtet werden. Die festgesetzten Baugrenzen ergeben sich aus den erforderlichen 

Abständen zur Einfriedung der Anlage.  
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9.3 Gestaltung baulicher Anlagen 

Auch wenn die Errichtung von Gebäuden nur in geringem Umfang erforderlich wird, werden Festset-

zung zur Dachgestaltung getroffen, die ein möglichst gutes Einfügen der Anlagen in die Umgebung 

sicherstellen sollen. Die Dachneigung wird auf maximal 30° begrenzt und es werden gedeckte Farben 

für die Dacheindeckung vorgeschrieben. Aus den gleichen Gründen werden Werbeanlagen grund-

sätzlich zugelassen, jedoch auf eine maximale Fläche von je 5,0 m² sowie den Zufahrtsbereich be-

schränkt. Fahnenmasten sowie elektrische Werbeanlagen werden explizit ausgeschlossen. Fahnen-

masten sowie elektrische Werbeanlagen werden explizit ausgeschlossen.   

9.4 Örtliche Verkehrsflächen 

Die Grundstückszufahrt erfolgt von dem bereits bestehenden von Nord nach Süd verlaufenden Flur-

weg Fl.Nr. 36 Gmkg. Oberhartheim. Innerhalb des Geltungsbereichs sind die Verkehrsflächen auf das 

nötigste zu begrenzen.  

9.5 Einfriedungen 

Um die durch die Einfriedungen entstehende Barrierewirkung möglichst gering zu halten, werden 

Betonsockel als unzulässig festgesetzt und ein Abstand zwischen der Zaununterkante und dem Boden 

von 20 cm im Mittel vorgeschrieben. Die Begrenzung der Gesamthöhe auf maximal 2,20 m und 

Festsetzung der verwendeten Materialien (Maschendraht aus Metall mit Übersteigschutz) dient zur 

Verringerung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 

Die Einzäunung ist im Zeitraum einer stattfindenden Beweidung, gemäß dem Schreiben des Bayeri-

schen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz vom 02.02.2024, wolfabweisend gestal-

tet werden. Die ökologische Durchgängigkeit für Kleintiere muss erhalten bleiben. 

9.6 Geländeoberfläche/Grundwasserschutz 

Das natürliche Gelände soll weitestgehend unverändert beibehalten werden. Zum Schutz des Bodens 

ist für Aufschüttungen gegebenenfalls ausschließlich inertes Material oder Aushubmaterial des Pla-

nungsbereiches zu verwenden. Das natürliche Geländeniveau darf maximal um 0,50 m abgegraben 

oder aufgeschüttet werden, im Bereich der Gebäude oder um Bodenunebenheiten auszugleichen. 

Das anfallende Niederschlagswasser ist aus ökologischen Gründen möglichst breitflächig über die 

belebte Bodenzone zu versickern. Eine punktuelle Versickerung ist nicht zulässig. Daher sind auch 

sämtliche Bodenbefestigungen einschließlich der Zufahrten in sickerfähiger Ausführung herzustellen.  

9.7 Grünordnung, Natur und Landschaft 

Durch die Festsetzung zur Entwicklung und Pflege von Saumstrukturen und Staudenflur mit lockeren 

hecken und Gehölzgruppen soll eine Artenanreicherung des Gebietes sichergestellt werden. Dies 

dient der weitgehenden Minimierung von Eingriffen in Bezug auf das Schutzgut Arten und Lebens-

räume. Der Kompensationsbedarf und die Beschreibung der Gestaltungsmaßnahmen sind dem Um-

weltbericht (Kapitel 2.3) zu entnehmen. 

9.8 Artenschutz 

Die festgesetzten artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sind notwendig, um 

Gefährdungen der nach den einschlägigen Regelungen geschützten Tierarten zu vermeiden oder zu 

mindern bzw. die kontinuierliche ökologische Funktionalität zu sichern. Beschreibungen zur Herstel-

lung und Pflege sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 
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9.9 Immissionsschutz 

Es ist sicherzustellen, dass von den Modulen keine störende Blendwirkung ausgeht. Durch die Aus-

richtung der Anlagenteile ist eine Blendung nicht zu erwarten. 

Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf nachtschwärmende Insekten und zur Vermeidung 

einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird im Bebauungsplan eine dauerhafte Beleuchtung der An-

lage als unzulässig festgesetzt.  

Gemäß Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen: "An-

hand der vom LfU ermittelten Schallleistungspegel ergibt sich, dass bei einem Abstand des Trafos 

bzw. Wechselrichters von rund 20 m zur Grundstücksgrenze der Immissionsrichtwert der TA Lärm 

für ein reines Wohngebiet von 50 dB(A) am Tag sicher unterschritten wird.“  

Baubedingt kann es kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung kommen. Diese ist jedoch vorüberge-

hend und daher als gering erheblich einzustufen.  
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F UMWELTBERICHT 

1  E in l e i tung  

Aufgabe des Umweltberichts ist es, alle Umweltbelange sowie die Standortauswahl für die Bebauung 

unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zusammenzufassen. 

Der Umweltbericht soll den Prozess der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbelan-

gen festhalten und so die Grundlage zur Abwägung mit konkurrierenden Belangen bilden, die in 

anderen Teilen der Begründung darzulegen sind.  

Zweck des Umweltberichts ist es, einen Beitrag zur Berücksichtigung der Umweltbelange bei der 

Zulassung von Projekten zu leisten und dadurch der Umweltvorsorge zu dienen. Er umfasst die Er-

mittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter 

Mensch / Gesundheit, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft / Klima, Landschaft / Erholung, Kultur- 

und Sachgüter, einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. 

Der Umweltbericht begleitet das gesamte Bauleitplanverfahren vom Aufstellungs- bis zum Satzungs-

beschluss. Auf diese Weise soll eine ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Um-

welt sichergestellt und dokumentiert werden. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum 

Bebauungsplan. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele der Bauleitplanung 

Der Stadt Vohburg liegt ein Antrag der Firma Anumar GmbH vor, auf dem Flurstück Fl.-Nr. 35 (TF) 

und 39 (TF), Gmkg. Oberhartheim eine Agri-Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten.  

Die Stadt Vohburg hat beschlossen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB, den vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan Nr. 55 "Solarpark Vohburg-Oberdolling" mit Grünordnungsplan und Umweltbericht aufzustellen. 

Die Vorhabenfläche liegt etwa 3,8 km nördlich von Vohburg a.d. Donau, ca. 2,5 km südöstlich von 

Oberdolling und ca. 3 km westlich von Pförring entfernt.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan weist ein Sondergebiet zur Nutzung regenerativer Energien 

(Photovoltaik) aus. Die Zu- und Abfahrten außerhalb erfolgen über die bereits vorhandenen Flur-

wege. 

Die Bundesregierung hat durch das Gesetz für Erneuerbare Energien (EEG) die Voraussetzung für 

eine wirtschaftliche Nutzung der Photovoltaik geschaffen. Dies, aber auch die erkennbare Verschlech-

terung der Versorgung mit fossilen Energien, führt zunehmend zum Einsatz regenerativer Energien, 

insbesondere der Photovoltaik.  

Die Modultische werden freitragend ohne Betonfundamente, sondern lediglich mit Ramm- oder 

Schraubfundamenten im Boden verankert. Das Gelände bzw. die Topografie unter den Tischen bleibt 

unverändert, da durch diese Montagetechnik die Unebenheiten der Bodenoberfläche ausgeglichen 

werden können. 

Die Höhe der Module kann bis zu 3,50 m über dem Erdboden betragen, die Unterkante ist dabei 

mindestens 2,10 m hoch. Die Module werden in Reihen, die in Süd-Richtung ausgerichtet sind, an-

geordnet. Der Abstand zwischen den Reihen beträgt ca. 4,00 m bis 5,00 m.  

Die Bereiche unter den Modultischen werden weiterhin als landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet.  

Der betreffende Bereich wird im Flächennutzungsplan im Parallelverfahren in ein Sondergebiet Agri-

Photovoltaik (SO) nach § 11 BauNVO geändert. Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke:  

Gemarkung Oberhartheim: 35 (TF), 39 (TF) 
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Die Gesamtfläche des geplanten Baugebiets beträgt ca. 25,2 ha. Die Gesamtfläche der Anlage setzt 

sich aus zwei Teilbereichen zusammen: Teilbereich I umfasst ca. 12,2 ha und Teilbereich II ca. 13,0 

ha. 

Die eigentliche Modulfläche wird aus versicherungstechnischen Gründen mit einem Maschendraht-

zaun und Übersteigschutz mit einer Höhe von bis zu 2,20 m umfriedet. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-

ten Ziele des Umweltschutzes die für den Bauleitplan von Bedeutung sind 

und ihrer Berücksichtigung 

Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie u. a. das Baugesetzbuch, das Erneuerbare-Energie-

Gesetz, die Naturschutzgesetze, die Abfall- und Immissionsschutz-Gesetzgebung wurden im vorlie-

genden Fall berücksichtigt. Die Eingriffsregelung ist nach dem Leitfaden `Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft´, 2021 in Verbindung mit dem Hinweispapier „Bau- und landesplanerische 

Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, 

Bau und Verkehr von 10.12.2021 durchgeführt worden.  

Im aktuellen EEG ist unter § 2 die besondere Bedeutung erneuerbarer Energien verankert worden. 

Demnach liegen „die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 

[…] im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromer-

zeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vor-

rangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ 

Für die Umweltprüfung sind die in der folgenden Tabelle zusammengefassten Ziele des Umweltschut-

zes relevant: 

Baugesetzbuch Baugesetzbuch (BauGB) § 1 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umwelt-

schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu be-

rücksichtigen, insbesondere  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima 

und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-

sche Vielfalt, 

  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne 

des Bundesnaturschutzgesetzes, 

  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-

wie die Bevölkerung insgesamt, 

  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfäl-

len und Abwässern, 

  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-

zung von Energie,  
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g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-

sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

  

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union fest-

gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

  

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

nach den Buchstaben a bis d, 

  

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Aus-

wirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässi-

gen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die 

Belange nach den Buchstaben a bis d und i, 

  

§ 1 Abs. 7 BauGB: Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-

cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind in der Abwägung nach zu berücksichti-

gen 

  

Zudem sind insbesondere zu berücksichtigen: 

• die Belange der Land- und Forstwirtschaft 

• der Sicherung von Rohstoffvorkommen 

• die Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservor-

sorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von 

Hochwasserschäden 

• die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen  

  

  

Bundes-Boden-

schutzgesetz  

  

  

§ 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

• Zweck des Gesetzes ist, die Funktionen des Bodens sind nach-

haltig zu sichern und wiederherzustellen.  

• Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren  

• Der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewäs-

serverunreinigungen sind zu sanieren 

• Es ist Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden 

zu treffen 
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• Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen sei-

ner natürlichen Funktionen so weit wie möglich vermieden wer-

den 

  

  

Wasserhaus-

haltsgesetz 

Wasserhaushaltsgesetz (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts) 

§ 1 Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaf-

tung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 

Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu 

schützen 

§ 7 Vorsorgepflicht: Der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen 

Gewalt über ein Grundstück und derjenige, der Verrichtungen auf einem Grund-

stück durchführt oder durchführen läßt, die zu Veränderungen der Bodenbe-

schaffenheit führen können, sind verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen 

schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem 

Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können. 

Bundesnatur-

schutzgesetz/ 

Bayerisches 

Naturschutzge-

setz 

  

  

 § 1 

Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 

Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dau-

erhaften Sicherung 

• der biologischen Vielfalt, 

• der die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-

zungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

• der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert 

von Natur und Landschaft auf Dauer 

  

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt, insbesondere 

• Erhalt lebensfähiger Populationen wildlebender Tiere und Pflan-

zen einschließlich ihrer Lebensstätten und Ermöglichen des 

Austausches zwischen den Populationen sowie Wanderungen 

und Wiederbesiedelungen  

• Entgegenwirken von Gefährdungen vorkommender Ökosys-

teme, Biotope und Arten 

• Erhalt von Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren struk-

turellen und geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen 

Verteilung; Überlassen bestimmter Landschaftsteile der natür-

lichen Dynamik  
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 Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts  

• Sparsame und schonende Nutzung von Naturgütern, die sich 

nicht erneuern 

• Erhalt von Böden in ihrer Funktionserfüllung im Naturhaushalt  

• Schutz von Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klima-

tischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete 

oder Luftaustauschbahnen  

• Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung mit besonderer 

Bedeutung 

• Erhalt von wildlebenden Tieren und Pflanzen, ihre Lebensge-

meinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten 

• Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme ist auf geeig-

neten Flächen mit ausreichend Raum und Zeit  

  

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-

wertes von Natur und Landschaft  

• Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaf-

ten sind vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beein-

trächtigungen zu bewahren  

• zur Erholung geeignete Flächen sind im besiedelten und sied-

lungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen  

  

Berücksichtigung der Belange einer natur- und landschaftsverträgliche Land-, 

Forst- und Fischereiwirtschaft bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege 

Bewahrung großflächiger, weitgehend unzerschnittener Landschaftsräume vor 

weiterer Zerschneidung  

Beachtung des Vorranges einer erneuten Inanspruchnahme bereits bebauter 

Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten 

Innenbereich - soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind - vor der In-

anspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich  

Bündelung und landschaftsgerechte Führung und Gestaltung von Verkehrswe-

gen, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben, um Zerschneidung und Inan-

spruchnahme der Landschaft so gering wie möglich zu halten  

Vorrangige Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft; Vorrangiger Ausgleich oder Minderung unvermeidbarer Beeinträch-

tigungen von Natur und Landschaft, insbesondere durch Förderung natürlicher 

Sukzession, Renaturierung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung 

oder Rekultivierung. 

  

 § 44  
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Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformenaus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-

gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer 

Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren, 

4. wild lebende Pflanzen oder besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-

digen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Bayerisches 

Waldgesetz 

Beachtung der besonderen Bedeutung des Waldes für den Schutz von Klima, 

Wasser, Luft und Boden, Tieren und Pflanzen, für die Landschaft und den Na-

turhaushalt.  

Bundesimmis-

sionsschutzge-

setz  

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 

Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen und Vorbeugung schädlicher Umwelteinwirkungen.  

Technische An-

leitung zum 

Schutz gegen 

Lärm  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-

kungen durch Geräusche 

Technische An-

leitung zur 

Reinhaltung 

der Luft  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Um-

welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für 

die Umwelt insgesamt zu erreichen. 

Bayerisches 

Denkmal-

schutzgesetz 

Erhalt von Denkmälern im Interesse der Allgemeinheit aufgrund ihrer ge-

schichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volks-

kundlichen Bedeutung  

Angemessene Rücksichtnahme durch die Gemeinden bei ihrer Tätigkeit, vor al-

lem im Rahmen der Bauleitplanung, auf die Belange des Denkmalschutzes und 

der Denkmalpflege, insbesondere auf die Erhaltung von Ensembles 

  

Das Landesentwicklungsprogramm sieht die Förderung von Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien vor. 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird der Flächennutzungsplan geändert und stellt im betref-

fenden Bereich ein Sondergebiet Photovoltaik dar.  

Auf die Kapitel 2.1 bis 2.3 der Begründung, in denen auf das Landesentwicklungsprogramm, den 

Regional- und Flächennutzungsplan eingegangen wird, wird verwiesen. 
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 Im Planungsgebiet liegen keine Landschaftsschutzgebiete, geschützte Flächen nach Arten- und Bio-

topschutzprogramm oder Natura 2000, ebenso wie keine biotopkartierten Flächen.  

Sonstige Fachpläne und -programme z.B. zum Wasser-, oder Immissionsschutzrecht sowie kommu-

nale Umweltqualitätsziele sind für die vorgesehene Fläche nicht vorhanden.  

Es handelt sich bei dem Vorhaben um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Das Umfeld ist von 

der Landwirtschaft geprägt. Der ländliche Charakter des Umfelds wird von Ackerland sowie von klei-

neren Wald- und Gehölzbeständen dominiert. Das Planungsgebiet liegt in keinem Landschaftsschutz-

gebiet und in keinem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. Im Bereich der Planung befinden sich keine 

geschützten Flächen nach Arten- und Biotopschutzprogramm oder Natura 2000-Schutzgebiete (FFH- 

oder SPA-Gebiete). Das nächste FFH-Gebiet mit der ID 7035-371 „Magerrasen auf der Albhochfläche 

im Lkr. Eichstätt“ befindet sich nördlich ca. 2,75 km von der Vorhabenfläche entfernt. In ca. 600 m 

Entfernung südöstlich vom Planungsgebiet befindet sich die nächste Biotopkartierung (Flachland) 

7135-0003 „Hecke nordöstlich Oberhartheim“ ohne Schutz nach §30 BNatSchG.  
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2 .  Bes tandsau fnahme und  Bewertung  der  Umwel t ausw i rkungen  e i n -

sch l i eß l i ch  de r  P rognose  be i  Du rch füh rung  der  P lanung  

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen un-

terschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario) 

2.1.1 Umweltmerkmale  

2.1.1.1 Schutzgut Mensch / Gesundheit 

Beschreibung 

Der Planungsbereich selbst besitzt als landwirtschaftlich genutzte Fläche keine Bedeutung für die 

Erholungsnutzung. Wirtschaftliche Nutzungsansprüche bestehen durch die Landwirtschaft.  

Die Fläche dient weder dem Lärmschutz noch hat sie besondere Bedeutung für die Luftreinhaltung. 

Schädliche Einflüsse durch elektromagnetische Felder oder Licht- und Geräuschemissionen sind nicht 

bekannt. Geruchsbeeinträchtigungen bestehen nicht. 

2.1.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung 

Als potenzielle natürliche Vegetation wird in der Pflanzensoziologie der Endzustand der Vegetation 

bezeichnet, der sich einstellen würde, wenn sie sich unter den heutigen Standortbedingungen ohne 

weiteren Einfluss des Menschen entwickeln könnte. Sie braucht mit der ursprünglichen Vegetation 

nicht übereinstimmen. 

Als Grundlage dieser Betrachtung dienen die Untersuchungsergebnisse nach SEIBERT (1968) zur 

potenziellen natürlichen Vegetation Bayerns, die aufbauend auf Bodeneinheiten und unter Berück-

sichtigung von Höhenlagen und Klimaverhältnissen Vegetationsgebiete beschreiben. Ergänzende 

Kartierungen einzelner Transsekte in Bayern von JANNSEN und SEIBERT (1986) haben zu neuen 

Erkenntnissen geführt. 

Im gesamten Planungsgebiet würde sich Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Waldgersten-

Buchenwald entwickeln. 

Im Geltungsbereich selbst liegen keine geschützten Flächen nach Arten- und Biotopschutz-programm 

oder Natura 2000, ebenso wie keine biotopkartierten Flächen. Das nächste FFH-Gebiet mit der ID 

7035-371 „Magerrasen auf der Albhochfläche im Lkr. Eichstätt“ befindet sich nördlich ca. 2,75 km 

von der Vorhabenfläche entfernt. In ca. 600 m Entfernung südöstlich vom Planungsgebiet befindet 

sich die nächste Biotopkartierung (Flachland) 7135-0003 „Hecke nordöstlich Oberhartheim“ ohne 

Schutz nach §30 BNatSchG. 

Die Fläche ist aufgrund des Status als landwirtschaftliche Fläche geprägt durch die menschliche Nut-

zung. Die Vegetation der landwirtschaftlichen Nutzflächen setzt sich aus wenigen Arten zusammen 

und weist deshalb eine für den Naturhaushalt untergeordnete Bedeutung auf.  

Im vorliegenden Fall wurde zur Behandlung der artenschutzrechtlichen Belange eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung durchgeführt (Stand 08/2025). Diese kommt zu dem Schluss, dass Beein-

trächtigungen von europarechtlich geschützten Pflanzenarten und vieler Tierarten des Untersu-

chungsgebietes ausgeschlossen werden konnten. Im Rahmen der Begehungen wurden auf der Plan-

fläche insgesamt fünf Fledermausarten, 5 Reviere der Feldlerche, 4 Reviere der Wiesenschafstelze 

sowie ein Revier des Rebhuhns festgestellt.  

Insgesamt kann für europäische Vogelarten i.S.v. Art. 1 VRL sowie für weitere europarechtlich ge-

schützte Tierarten das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
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vermieden werden. Dies erfordert die vollständige Berücksichtigung der erwähnten Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen. 

Es wird daher keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG 

benötigt. 

 

Abbildung 7: Auszug aus Biotopkartierung Flachland 

Zeichenerklärung: rote Fläche: Geltungsbereich, rosa schraffiert: Biotopkartierung Flachland 

2.1.1.3 Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Boden dient als Pflanzen- und Tierlebensraum, als Filter, für die Wasserversickerung und  

-verdunstung sowie der Klimaregulierung. Zudem hat er seine Funktion als Produktionsgrundlage für 

die Landwirtschaft. Belebter, gewachsener Boden ist damit nicht ersetzbar. 

Das Bearbeitungsgebiet liegt innerhalb der Naturraum-Haupteinheit (Ssymank) D61 – Fränkische 

Alb, Naturraum-Einheit (Meynen/Schmithüsen et al.) 082 – Südliche Frankenalb und dort innerhalb 

der Naturraum-Untereinheit 082-A – Hochfläche der Südlichen Frankenalb nach ABSP.  

Gemäß der geologischen Karte 1:500.000 liegt im Geltungsbereich w – Malm (Weißer Jura) vor. 

Laut der Übersichtsbodenkarte 1:25.000 liegt das vorrangige Planungsgebiet in 8g: Fast ausschließ-

lich Braunerde aus (schuttführendem) Schluff bis Ton (Gesteine des Malm, Lösslehm), zudem 4a: 

Überwiegend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) über 

Carbonatschluff (Löss). 

Die Bodenfunktionen werden auf Grundlage der Bodenschätzung bewertet. In der Bodenschätzungs-

karte werden für Geltungsbereich 1 die Kürzel L3LöV 73/69, L3V 66/62, L4V 64/60, L4V 64/58, L6Vg 

34/32, L5V 52/50, L3Lö 81/78 angegeben. Im Geltungsbereich 2 sind Folgende Kürzel genannt: L2Lö 

85/82, L6Vg 38/33, L3Lö 78/73, L4V 63/59, L3LöV 73/70, L4V 64/60, L4V 64/58, L6Vg 34/32, L3V 

66/62. Das heißt es liegt im gesamten Geltungsbereich Lehm vor. Das Retentionsvermögen bei Nie-

derschlagsereignissen wird dementsprechend für alle Bereiche als gering (Wertklasse 2) bis hoch 
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(Wertklasse 4) bewertet. Das Rückhaltevermögen für Schwermetalle wird auf der gleichen Grundlage 

für alle Bereiche als gering (Wertklasse 2), bis sehr hoch (Wertklasse 5) bewertet.  

Die Zustandsstufe liegt bei 2 bis 5, das heißt die natürliche Ertragsfähigkeit, bezogen auf die Bodenart 

ist gering bis sehr hoch. Es liegen Ackerzahlen zwischen 32 und 82 vor, wobei der Durchschnitt des 

Landkreises bei 50 liegt.  

Da es sich bei der Fläche für die Agri-Freiflächenphotovoltaikanlage um landwirtschaftlich genutzte 

Flächen handelt, ist der anliegende Boden anthropogen überprägt. Der natürliche Bodenaufbau ist in 

diesem Bereich demnach bereits beeinträchtigt. Des Weiteren wird die Fläche weiterhin landwirt-

schaftlich genutzt. 

Zu Altlasten ist im Bereich der Planung nichts bekannt. 

2.1.1.4 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer oder ein Trinkwasserschutzgebiet.  

Das Gebiet der Planung befindet sich in keinem festgesetzten Überschwemmungsgebiet, liegt jedoch 

zu einem geringen Teil innerhalb eines Wassersensiblen Bereiches. Potenzielle Fließwege bei Stark-

regen erstrecken sich zudem im nordwestlichen Bereich, sowie im südwestlichen Teil der Fläche Es 

sind nur geringe Auswirkung zu erwarten. Lediglich wasserempfindliche Anlagenteile im Bereich die-

ser Hochpunkte müssen mind. 30 cm über Planungsgelände erhöht errichtet werden.  

Es erfolgt durch die Anlage einer Photovoltaikanlage nur ein Minimum an Versiegelung. Beeinträch-

tigungen für Grundwasserneubildung sowie Regenrückhalt können deshalb praktisch ausgeschlossen 

werden. 

Wasserschutzgebiete befinden sich nicht in der Umgebung der Planung. 

Der Grundwasserstand ist > 2 m unter GOK. Genauere Kenntnisse zum Grundwasserstand sind nicht 

vorhanden.  

 

Abbildung 8: Auszug aus Bayernatlas: wassersensibler Bereich 
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Zeichenerklärung: rote Fläche: Geltungsbereich; braune Fläche: wassersensibler Bereich, gelbe Li-

nien: mäßiger Abfluss 

2.1.1.5 Schutzgut Luft / Klima 

Beschreibung 

Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur für den Bereich der Planung beträgt ca. 14 bis <15°C 

im Sommerhalbjahr und 2 bis <3°C im Winterhalbjahr. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge 

liegt bei >400 bis 450 mm im Sommer- und <300 bis 350 mm im Winterhalbjahr.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat als Ackerfläche eine gewisse Bedeutung als Kaltluf-

tentstehungsgebiet, jedoch ohne Bezug zur Wohnbebauung. Eine Bedeutung für die Frischluftentste-

hung ist nicht zu erkennen.  

Besondere Erhebungen zur Luft bzw. deren Verunreinigung liegen für das Planungsgebiet nicht vor.  

2.1.1.6 Schutzgut Landschaft / Erholung 

Beschreibung 

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die innerhalb der überplanten Flächen kei-

nerlei landschaftsbildprägende Strukturen aufweisen. Das Umfeld ist von der Landwirtschaft geprägt 

und es dominiert der ländliche Charakter von Ackerland, sowie durch kleinerer Wald- und Gehölzbe-

stände. Aufgrund der Höhenabwicklung und der vorhandenen Vegetation bestehen nur geringe Blick-

beziehungen zu den umliegenden Ortschaften. 

Die landwirtschaftlichen Flächen selbst stellen keinen direkten Wert für die Erholungsnutzung dar. 

Abgesehen von dem ca. 350 m östlich verlaufenden Radweg "Markt Pförring – Denkmaltour" gibt es 

in der direkten Umgebung des Vorhabengebietes keine Einrichtungen, die für die Erholungsnutzung 

von Bedeutung sind. 

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich, als Acker oder Ackerbrache genutzte Fläche. Der Gel-

tungsbereich liegt weder in einem Landschaftsschutzgebiet noch in einen landschaftlichen Vorbe-

haltsgebiet. Im Planungsgebiet liegen keine geschützten Flächen nach Arten- und Biotopschutzpro-

gramm oder Natura 2000, ebenso wie keine biotopkartierten Flächen. Im näheren Umgriff des Gel-

tungsbereiches liegt kein Vogelschutzgebiet.  Nördlich in etwa 2,75 km Entfernung, befindet sich das 

FFH-Gebiet 7035-371 „Magerrasen auf der Albhochfläche im Lkr. Eichstätt“. In ca. 600 m Entfernung 

südöstlich vom Planungsgebiet befindet sich die nächste Biotopkartierung (Flachland) 7135-0003 

„Hecke nordöstlich Oberhartheim“ ohne Schutz nach §30 BNatSchG. 

Der Geltungsbereich liegt nicht im Bereich eines Wasserschutzgebietes oder eines Schutzgebietes 

nach Naturschutzgesetz.  

Gehölzbestände oder gliedernde Strukturen befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches. 

Einzelne Gehölze finden sich westlich und südlich des Geltungsbereiches. Um den Geltungsbereich 

herum befinden sich weitere Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. Angrenzend an allen Seiten 

des Plangebiets verlaufen Wirtschaftswege. Nord-westlich im Geltungsbereich verläuft eine 220 kV-

Freileitung, somit ist das Landschaftsbild bereits vorbelastet. 

Durch die Eingrünung der Anlage werden die Anlageteile in die Landschaft mittels neuer Gehölzstruk-

turen eingebunden, die zur Gliederung der Landschaft beitragen 

Das Gelände fällt von Westen nach Osten ca. 5,5 m ab. Der höchste Punkt des Planungsgebiet liegt 

mittig innerhalb des Geltungsbereiches und die Fläche ist von dort aus nach Norden und Süden 

geneigt. Die Geländehöhen bewegen sich im Plangebiet zwischen 412 m NN und 398 m NN. Die 

Höhendifferenz auf den Flächen liegt bei 14 m.  

Der relevante Landschaftsbildausschnitt wird nicht durch umliegende Waldflächen oder nur teilweise 

durch andere Strukturen begrenzt, weshalb eine gewisse Fernwirkung nicht auszuschließen ist. 
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Blickbeziehungen zur Fläche können in Richtung der süd-westlich befindlichen Wohnbebauung zu 

Pleiling, sowie die östlich befindlichen Wohnbebauungen zu Unterhartheim und Waidach bestehen. 

Die Fernwirkung auf die Ortschaft Unterhartheim ist durch die topografischen Gegebenheiten jedoch 

deutlich eingeschränkt. Zudem besteht in eine Vorbelastung des Landschaftsbildes durch angren-

zende Freileitungen in diesem Gebiet. Bei dem östlich ansässigen Vierseithof (Waidach) sind Blick-

beziehungen nur bedingt vorhanden, da das Hauptgebäude im Norden liegt und damit keine 

Sichtachse zur Anlage gegeben ist. Aufgrund der Topografie hat der Einödhof (Hartheim 1) keine 

direkte Blickbeziehung zur PV-Anlage.  

Im Hinblick auf das Landschaftsbild ist bereits eine deutliche Vorbelastung durch bestehende Freilei-

tungen gegeben. 

Aufgrund möglicher Blickbeziehungen in Richtung der nordöstlich und südwestlich befindlichen 

Wohnbebauungen kommt der Einbindung in die Landschaft zur Vermeidung einer negativen Fernwir-

kung erhöhte Bedeutung zu. Durch die Eingrünung der Anlage im südlichen und teilweise im südöst-

lichen sowie südwestlichen Randbereich werden die Anlagenteile mittels neuer Gehölzstrukturen in 

ihre Umgebung eingebunden. Dies trägt zur Gliederung der Landschaft bei. 

2.1.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind einige angrenzende Kultur- bzw. Sachgüter mit schüt-

zenswertem Bestand bekannt: 

D-1-7135-0350 „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung.“ (Geltungsbereich 1) 

Folgende Baudenkmäler sind im näheren Umkreis des Geltungsbereiches verzeichnet: 

D-1-7135-0349 „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“ (ca. 220 m südlich des Geltungs-

bereiches) 

D-1-7135-0214 „Straße der römischen Kaiserzeit“ (ca. 400 m nördlich des Geltungsbereiches) 

D-1-7135-0385 „Gräber vorgeschichtlicher Zeitstellung“ (ca. 520 m nordöstlich des Geltungsberei-

ches) 

D-1-7135-0186 „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“ (ca. 750 m östlich des Geltungs-

bereiches) 

 

Abbildung 9: Auszug aus BayernAtlas: Bodendenkmal 
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Zeichenerklärung: rot umrandete: Geltungsbereich, blau umrandet: Bodendenkmal 

2.1.1.8 Schutzgut Fläche 

Durch die vorliegende Bauleitplanung werden ca. 25,2 ha Fläche der Landwirtschaft entzogen und in 

Flächen für Agri-Photovoltaik sowie Flächen für Eingrünung umgewandelt. Die Fläche kann weiterhin 

überwiegend als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden.  

Auf diesen Flächen erfolgt nur in sehr geringem Umfang, im Bereich der Technikgebäude, eine Ver-

siegelung. Die Module werden kompakt und flächensparend angeordnet. Da die Nutzung als Sonder-

gebiet jedoch zeitlich begrenzt ist, ist dieser Verlust nicht dauerhaft. Nach Rückbau der Anlage stehen 

die Flächen wieder komplett für die Landwirtschaft oder andere Nutzungen zur Verfügung. 

2.1.1.9 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Das Belassen der vorliegenden Flächen im bestehenden Zustand würde keine Veränderung der bio-

logischen Vielfalt oder der Funktion als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten erwarten lassen, da 

diese Flächen weiterhin wie bisher intensiv landwirtschaftlich genutzt werden würden.  

Auch für die anderen Schutzgüter würden sich keine Veränderungen ergeben. Nach genauer 

Standortprüfung und Untersuchung der einzelnen Schutzgüter entsprechend den Kommunale Richt-

linien für Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Stadt Vohburg ergeben sich nur geringe, vernachläs-

sigbare Beeinträchtigungen. Die Planung ist mit den übergeordneten Planungsvorgaben und den na-

tur- und landschaftsschutzfachlichen Belangen vereinbar. Die ausgewählten Flächen eignen sich da-

her für die Planung und Errichtung einer PV-Anlage. 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung 

2.2.1 Auswirkung auf die Schutzgüter 

2.2.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Auswirkungen  

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage wird eine Fläche in Anspruch genommen, die derzeit 

landwirtschaftlich intensiv genutzt wird. 

Da es sich hierbei um Flächen geringer Empfindlichkeit handelt, ist mit einer schwerwiegenden Be-

einträchtigung des Bestands nicht zu rechnen. Durch die geplante Neuanlage von vereinzelten He-

ckenpflanzungen mit Saum werden zusätzlich neue Biotopstrukturen geschaffen und es ist insgesamt 

von einer Verbesserung der Funktion der Fläche für den Arten- und Biotopschutz auszugehen. 

Da ein Vorkommen bodenbrütender Vogelarten aufgrund der vorliegenden Habitatsstrukturen (of-

fene Landschaft ohne größere Gehölzstrukturen im Umfeld) nicht ausgeschlossen werden kann, fan-

den Begehungen zur Ermittlung der tatsächlichen Vorkommen statt. Im vorliegenden Fall wurde zur 

Behandlung der artenschutzrechtlichen Belange eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durch-

geführt (Stand 08/2025). Diese kommt zu dem Schluss, dass Beeinträchtigungen von europarecht-

lich geschützten Pflanzenarten und vieler Tierarten des Untersuchungsgebietes ausgeschlossen wer-

den konnten.  

Während der Bauphase kann es durch die vom Baubetriebe ausgehenden Störwirkungen zu einer 

Beeinträchtigung der angrenzenden Lebensräume und zur Meidung der Flächen kommen, diese sind 

jedoch zeitlich beschränkt. 

Durch die auftretenden teilweisen Verschattungseffekte sowie den unterschiedlichen Niederschlags-

anfall ist langfristig eine differenzierte Ausbildung in der Vegetationszusammensetzung zu erwarten, 
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die zu einer weiteren Auffächerung des Lebensraumspektrums führt. Durch gezielte Pflege-Maßnah-

men können diese zusätzlich unterstützt werden. 

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwärmende Insekten wird eine dauerhafte Beleuch-

tung der Anlage als unzulässig festgesetzt.  

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Säugetieren durch die Errichtung der notwendigen Um-

zäunung des Geländes wird festgesetzt, dass die Unterkante des Zaunes entsprechend der Gelände-

topografie mindestens 20 cm über für Kleintiere durchlässig auszuführen ist.  

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind gering bedeutende Flächen betroffen, so dass 

unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in der Zusammenschau gering erhebliche Um-

weltauswirkungen für dieses Schutzgut zu erwarten sind. 

2.2.1.2 Schutzgut Boden 

Auswirkungen 

Vor allem bei feuchten Witterungsverhältnissen kann es durch die Befahrung der Fläche während der 

Bauphase zu stellenweisen Bodenverdichtungen kommen. Zur Herstellung der Kabelgräben wird Bo-

den ausgehoben und zwischengelagert. Dauerhafte Bodenumlagerungen, also Abgrabungen oder 

Aufschüttungen werden im vorliegenden Fall nicht notwendig, da die Modultische an den Gelände-

verlauf angepasst werden. 

Auf Grund der gewählten Ausbildung der Modultische ohne Betonfundamente wird der dauerhafte, 

über die Bauphase hinausgehende Eingriff minimiert. Es erfolgt lediglich eine geringflächige Boden-

verdrängung, keine Versiegelung. Lediglich im Bereich des Technikraumes erfolgt eine Versiegelung 

des Bodens, die auf Grund der geringen Dimensionierung jedoch vernachlässigt werden kann.  

Bei der Verwendung von verzinkten Stahlprofilen zur Verankerung der Modultische kann es grund-

sätzlich zum Abtrag von Zink und Anreicherung im Boden kommen. Zum Thema Zinkeintrag schreibt 

die fachliche Oberbehörde für Wasserwirtschaft, das Landesamt für Umwelt Bayern (Merkblatt Nr. 

1.2/9 (2013) S. 9): 

„In der ungesättigten Bodenzone dagegen bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen 

Einsatz von verzinkten Stahlprofilen. Da die vertikale Sickerströmung parallel zu ihnen verläuft, blei-

ben Lösungsprozesse und -mengen sehr begrenzt, und die ohnehin geringere Benetzung mit Sicker-

wasser wird durch die Abschirmwirkung der Solarmodultische weiter gemindert. Der Eintrag von Zink 

über das Sickerwasser wird daher zu keinen relevanten Verunreinigungen des Grundwassers führen.“  

Risikofaktoren, die zu erhöhtem Zinkeintrag führen, sind niedrige pH-Werte (<6) im Boden, Stau- 

und Grundwassereinfluss oder ein hoher Salzgehalt im Boden. Keine dieser Risikofaktoren sind für 

die überplante Fläche zu erwarten. 

Zudem werden die Flächen zukünftig den Festsetzungen entsprechend weder gedüngt noch mit Pes-

tiziden o.ä. behandelt. 

Ergebnis 

Es sind auf Grund der sehr geringen Versiegelung und der vorhandenen Beeinträchtigung durch die 

intensive landwirtschaftliche Nutzung Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für dieses Schutz-

gut zu erwarten. 

2.2.1.3 Schutzgut Wasser 

Auswirkungen 

Mit baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut ist bei ordnungsgemäßer Durchführung nicht zu 

rechnen. Als anlagebedingte Wirkungen sind die Flächenversiegelung und die Überdeckung von Teil-

bereichen durch die Module zu nennen. Aufgrund der Neigung der Module kann das auftreffende 
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Niederschlagswasser unmittelbar ablaufen und zwischen den Modulen abtropfen. Eine Versickerung 

erfolgt damit großflächig über eine geschlossene Pflanzendecke im gesamten Planungsbereich, so 

dass kein Eingriff in den vorhandenen Wasserhaushalt entsteht. Da die Module ohne Fundamente im 

Boden verankert werden, entsteht auch hier keine nennenswerte Versiegelung. Lediglich die notwen-

digen Technik- oder Geräteräume stellen eine Versiegelung des Bodens dar und müssen mit entspre-

chenden Wasserableitevorrichtungen ausgestattet werden. Da diese Gebäude jedoch nur kleinflächig 

nötig und möglich sind, entstehen auch hieraus keine nennenswerten Einschränkungen. 

Es erfolgt deshalb nur ein Minimum an Versiegelung. Abgrabungen sind auf maximal 0,5 m be-

schränkt. Beeinträchtigungen für Grundwasserneubildung sowie Regenrückhalt können deshalb prak-

tisch ausgeschlossen werden.  

Ergebnis 

Es sind durch die Planung bei Einhaltung der Verminderungsmaßnahmen Umweltauswirkungen ge-

ringer Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu erwarten. 

2.2.1.4 Schutzgut Luft/Klima 

Auswirkungen 

Während der Bauphase kann es witterungsbedingt zeitweise zu Staubemissionen kommen.  

Die anlagebedingten Auswirkungen sind im Zusammenhang mit der bereits beim Schutzgut Boden 

und Wasser genannten Versiegelungen und Verschattungseffekten zu sehen. Da kaum Versiegelung 

erfolgt, findet keine Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten statt. Die aufgeständerte Bauweise 

verhindert Kaltluftstau. 

Der differenzierte Wechsel von beschatteten und unbeschatteten Bereichen führt lediglich zu einem 

kleinräumigen Wechsel des Mikroklimas, großräumige Auswirkungen sind dadurch jedoch nicht zu 

erwarten. Der kleinklimatische Wechsel führt jedoch zu einer differenzierten Lebensraumausbildung 

und damit zu einer Erhöhung der Artenvielfalt auf der Fläche.  

Auf Grund der Größenordnung des Baugebiets sind keine größeren Auswirkungen auf Klima und 

Luftaustausch zu erwarten. 

In der Gesamtbilanz wird das Schutzgut Luft / Klima durch die Errichtung der geplanten Photovolta-

ikanlage positiv beeinflusst, da die Freisetzung von schädlichen Klimagasen, wie sie bei der konven-

tionellen Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe entstehen, verringert wird.  

Ergebnis 

Es sind durch die Planung keine negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Luft festzustellen. 

Für das Schutzgut Klima sind ebenfalls keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

2.2.1.5 Fläche 

Auswirkungen 

Durch die vorgesehene Aufstellung des Bauleitplanes werden bislang landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen für die Geltungsdauer des Bebauungsplanes für die PV-Anlage in Anspruch genommen. Da die 

Nutzung als Sondergebiet jedoch zeitlich begrenzt ist, ist dieser Verlust nicht dauerhaft. Die Bereiche 

unter der Anlage werden größtenteils weiterhin als landwirtschaftliche Fläche genutzt.  

Nach Rückbau der Anlage stehen die Flächen weiterhin für die Landwirtschaft oder andere Nutzungen 

zur Verfügung.  

Ergebnis  

Auf Grund der zeitlichen Begrenzung der Inanspruchnahme ist mit insgesamt gering erheblichen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche zu rechnen. Diese werde nach Rückbau der Anlage vollstän-

dig zurückgenommen. 
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2.2.1.6 Schutzgut Landschaft / Erholung 

Auswirkungen 

Als anlagebedingte Wirkung hat die Errichtung einer Photovoltaikanlage eine gewisse Veränderung 

des Landschaftsbildes im unmittelbaren Planungsumgriff zur Folge. Die Anlage stellt grundsätzlich 

ein landschaftsfremdes, technisches Element innerhalb der landwirtschaftlichen Fläche dar. Flächen 

mit besonderer Bedeutung für die Erholungsnutzung oder das Landschaftsbild werden nicht über-

plant. 

Aufgrund der relativ offenen Lage ist bei einer Anordnung einer Photovoltaikanlage im Umfeld der 

umliegenden Wohnbebauungen mit geringen Blickbeziehungen zu rechnen. Aufgrund der Blickbezie-

hungen zu den Ortschaften und zur Vermeidung negativer Fernwirkungen kommt der Einbindung in 

die Landschaft eine erhöhte Bedeutung zu. Die im Randbereich festgesetzten vereinzelten Strauch-

pflanzungen sowie Saum- und Staudenfluren sorgen für eine Eingliederung der Anlagenteile in die 

Landschaft und tragen zur Struktur des Landschaftsbildes bei. 

Zur Vermeidung einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage 

als unzulässig festgesetzt. 

Ergebnis 

Aufgrund der Lage sind unter Berücksichtigung der geplanten Eingrünung durch die Planung geringe 

Umweltauswirkungen für das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten. 

2.2.2 Auswirkungen auf Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-

Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

Im direkten Umfeld der Planung befinden sich keine Natura-2000 Gebiete. Das nächstgelegene FFH-

Gebiet befindet sich einem Abstand von 2,75 km. Die Planung hat keine Auswirkung auf diese Ge-

biete. 

2.2.3 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt  

Auswirkungen 

Bei der Ausweisung von Sondergebieten (für Photovoltaik) im Umfeld bestehender Siedlungen ist in 

der Regel eine gewisse Auswirkung auf die dort lebende Bevölkerung gegeben. Meist entstehen nach-

teilige Auswirkungen in Form von Sichtbeeinträchtigungen bzw. Störung des Landschaftsbildes durch 

die errichteten Anlagenteile. Diese werden beim Schutzgut Landschaftsbild behandelt. 

Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen durch den Betrieb der Anlage wie Lärm, Erschütterung, 

oder Schwingungen sind auf Grund der Anlagenausführung und der angewandten Techniken nicht zu 

erwarten. Lärmemissionen entstehen auf Photovoltaikanlagen nur durch die verwendeten Transfor-

matoren. Diese sind jedoch so gering, dass eine Belastung der mehr als 330 m entfernten Wohnbe-

bauung nicht zu erwarten ist. Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Frei-

flächenanlagen führt zu den zu erwartenden Lärmbelastungen bei PV-Anlagen aus: "Anhand der vom 

LfU ermittelten Schallleistungspegel ergibt sich, dass bei einem Abstand des Trafos bzw. Wechsel-

richters von rund 20 m zur Grundstücksgrenze der Immissionsrichtwert der TA-Lärm für ein reines 

Wohngebiet von 50 dB(A) am Tag sicher unterschritten wird.“  

Baubedingt kann es durch die Bebauung kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung kommen. Diese ist 

jedoch vorübergehend und daher als gering erheblich einzustufen.  

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Belastungen zu erwarten. Beeinträch-

tigungen entstehen gegebenenfalls auf das Landschaftsbild. Diese werden beim Schutzgut Land-

schaftsbild getrennt behandelt. 
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2.2.4 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter  

Auswirkungen 

Folgende Denkmäler wurden im Geltungsbereich kartiert: 

D-1-7135-0350 „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung.“  

Nach Absprache mit der Bayerischen Landesbehörde für Denkmalpflege ist für Bodeneingriffe jegli-

cher Art im Geltungsbereich des Bauleitplanes inkl. der Ausgleichsflächen eine denkmalrechtliche 

Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. BayDSchG 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaub-

nisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Im Rahmen der 

Genehmigungsverfahren wird das BLfD die fachlichen Belange der Bodendenkmalpflege formulieren.  

Ergebnis  

Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur-/ und Sachgüter sind geringe bis mittel erhebliche Auswirkun-

gen für dieses Schutzgut zu erwarten. 

2.2.5 Auswirkungen auf die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte 

Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Die Förderung von erneuerbaren Energien, wie im vorliegenden Fall der Solarenergie trägt grund-

sätzlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 

produziert und in der Gesamtbilanz die Reduktion von Emissionen erreicht. 

Abfälle oder Abwässer fallen durch die Nutzung der Anlage nicht an. 

2.2.6 Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 

und effiziente Nutzung von Energie 

Da die vorliegende Planung zum Ziel hat, Baurecht für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu schaf-

fen, trägt sie wesentlich zur Nutzung erneuerbaren Energien bei. 

2.2.7 Auswirkungen auf die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von 

sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrechts 

Im Bereich der Planung sind keine Darstellungen von Landschaftsplänen vorhanden. Wasser, Abfall- 

oder Immissionsschutzrechtliche Belange werden ebenfalls nicht berührt. 

2.2.8 Auswirkungen auf die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebie-

ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten 

der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-

schritten werden 

Durch die Nutzung der Fläche als Photovoltaikanlage entstehen keine Auswirkungen auf die Luftqua-

lität im unmittelbaren Planungsbereich, da von der Anlage keine Luftemissionen ausgehen. Das ge-

plante Vorhaben steht der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität somit nicht entgegen. 

2.2.9 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belan-

gen des Umweltschutzes  

Die einzelnen Schutzgüter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefüge 

miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne die 

Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion). Beide 

stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und Tierwelt. 

Diese Bezüge sind bei den jeweiligen Schutzgütern vermerkt. 
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2.3 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringe-

rung oder Ausgleich von erheblichen Umweltauswirkungen  

Im Folgenden wird erläutert, mit welchen Maßnahmen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder ausgeglichen werden, sowohl während der Bauphase 

als auch der Betriebsphase. 

Die Maßnahmen sind in den Festsetzungen des Bebauungsplanes verankert und tragen zur Vermei-

dung, Verhinderung, Verringerung von erheblichen Umweltauswirkungen bei. Der Ausgleich poten-

ziell unvermeidbarer Beeinträchtigungen erfolgt gemäß dem Hinweisschreiben des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr von 05.12.2024 zur bauplanungsrechtlichen Ein-

griffsregelung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Anlehnung an den Leitfaden „Bauen im Einklang 

mit Natur und Landschaft“, 2021. 

2.3.1 Vermeidung erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Im Bundesnaturschutzgesetz werden Eingriffe in Natur und Landschaft umfassend gesetzlich gere-

gelt. Darunter fällt auch das Vermeidungsgebot nach §§ 13 und 15 Abs. 1 BNatSchG, nach welchem 

der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet ist, in allen Phasen der Planung und Umsetzung eines 

Projektes Vorkehrungen dafür zu treffen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen unterlassen werden. 

Diese Forderung einer vorausschauenden Planung gewährleistet langfristig nachhaltige Entwicklun-

gen. 

Im Hinweisschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 

05.12.2024 zur bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung werden für eine vorausschauende Planung 

von Photovoltaik-Freiflächenanlagen zunächst folgende grundsätzlichen Vermeidungsmaßnahmen 

genannt  

Grundsätzliche Vermeidungsmaßnahmen: 

- Standortwahl unter Beachtung der Standorteignung (Ausschluss- und Restriktionsflächen) 

- Keine Überplanung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche (z. B. amtlich kartierte Biotope, 

Bodendenkmäler und Geotope, Böden mit sehr hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte gemäß § 2 Bundesbodenschutzgesetz - BBodSchG) 

- Fachgerechter Umgang mit Boden gemäß den bodenschutzgesetzlichen Vorgaben 

- Keine Düngung und Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf der Anlagenfläche 

- Eine ausreichende Durchlässigkeit der Anlage für Tiere wird sichergestellt durch * 

• mindestens 20 cm Abstand des Zauns zum Boden (einschl. Pflege) bzw. anderweitige 

Zäunungen, wodurch die Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger etc. gewährleis-

tet werden kann 

• Einbau von Durchlasselementen in die Zäunung für Großsäuger unter Berücksichti-

gung der örtlichen Gegebenheiten und Spezifika der Anlage 

• bei Anlagenstandorten, die für Wanderbeziehungen von Großsäugern (z.B. Wildwech-

sel) von besonderer Bedeutung sind, und wenn die Anlagen an mindestens einer 

Seite eine Seitenlänge von mehr als 500 Metern aufweisen ggf. Bereitstellung von 

Wildkorridoren 

In Gebieten, in denen Säugetiere, insbesondere Weidetiere wie Schafe, vor den Gefahren des 

Wolfs zu schützen sind, ist in Abweichung zu diesen Hinweisen auf eine wolfsabweisende 

Bauausführung zu achten (vgl. Ministerialschreiben vom 02.02.2024 zu wolfsabweisende 

Zäunung bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Aktenzeichen 62e-U8645.0-2018/36-55]. 
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Aufbauend auf der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der vor-

liegenden Planung wird im Speziellen, aufgeteilt nach Schutzgütern, geprüft, ob und inwiefern vo-

raussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-

tes vermieden werden können. Vermeidungsmaßnahmen sind rechtlich verbindlich zu sichern (z. B. 

festgesetzt nach § 9 BauGB oder vertraglich vereinbart nach § 11 BauGB) und ihre positiven Wir-

kungen prognostisch quantifiziert und qualifiziert im Rahmen der Eingriffsregelung zu bewerten. 

2.3.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Es wird festgesetzt, dass sich der Zaun mindestens 20 cm über dem Gelände für Kleintiere durchläs-

sig zu gestalten ist. Dadurch wird eine Durchlässigkeit für Tiere wie Igel, Feldhase, Marder und an-

dere erreicht, die zum Beispiel von Greifvögeln erbeutet werden. Durch die Anhebung der Zaunun-

terkante wir die Zerschneidung des Lebensraumes für diese Tierarten vermieden. 

Für die Anlage der Saum- und Staudenflur entlang der Grenze des Geltungsbereiches und auf den 

Ausgleichsflächen wird die Verwendung von standortgerechtem, autochthonem und Pflanz- und Saat-

gut festgesetzt. 

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwärmende Insekten wird eine dauerhafte Beleuch-

tung der Anlage als unzulässig festgesetzt. 

2.3.1.2 Schutzgut Boden 

Durch die vorgesehene Verankerung der Modultische im Boden wird ein Eingriff in den Boden wei-

testgehend verringert.  

Auf den Vermeidungs- und Ausgleichsflächen ist die Verwendung von Pflanzenschutz- und Dünge-

mitteln nicht zulässig. Die Reinigung der Anlage mit Reinigungsmitteln ist nur zulässig, wenn diese 

biologisch abbaubar sind und die Reinigung ohne die Verwendung der Reinigungsmittel nicht möglich 

ist. 

2.3.1.3 Schutzgut Wasser 

Durch die direkte, breitflächige Versickerung von Niederschlagswasser auf der Fläche ist der Eingriff 

in das Schutzgut Wasser minimiert. 

Auf den Vermeidungs- und Ausgleichsflächen ist die Verwendung von Pflanzenschutz- und Dünge-

mitteln nicht zulässig. Die Reinigung der Anlage mit Reinigungsmitteln ist nur zulässig, wenn diese 

biologisch abbaubar sind und die Reinigung ohne die Verwendung der Reinigungsmittel nicht möglich 

ist. 

2.3.1.4 Schutzgut Landschaftsbild 

Festsetzungen zur Fassaden- und Dachgestaltung der notwendigen Technikgebäude verringern die 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Durch die Eingrünung an den Rändern des Sondergebietes 

wird die Anlage in die Landschaft integriert. Durch das Verbot einer dauerhaften Beleuchtung der 

Anlage wird eine optische Fernwirkung bei Nacht vermieden. 

2.3.1.5 Schutzgut Luft/Klima 

Die Luft und Klimaverhältnisse werden durch die Anlage der Photovoltaikanlage nicht negativ beein-

trächtigt. Es erfolgt sogar eine Verbesserung durch Reduzierung des CO2-Ausstoßes. 

2.3.2 Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen 

Die bauplanungsrechtliche Eingriffsregelung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen erfolgt gemäß dem 

Hinweisschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 

05.12.2024 in Anlehnung an den Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, 2021.  

Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen von einer Bebauung mit Gebäuden (einschl. 

deren Erschließung) deutlich abweicht, werden für die Bewältigung der Eingriffsregelung bei PV-
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Freiflächenanlagen im genannten Schreiben spezifische Hinweise gegeben. Diese tragen den Beson-

derheiten von PV-Freiflächenanlagen Rechnung und gelten deshalb ausschließlich für Bauleitplanver-

fahren zu PV-Freiflächenanlagen. 

Das Hinweispapier versteht sich als Orientierungshilfe für eine fachlich und rechtlich abgesicherte, 

aber auch zügige Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Es wird den Gemeinden 

zur eigenverantwortlichen Anwendung empfohlen. Es steht ihnen aber auch frei, andere sachgerechte 

und nachvollziehbare Methoden anzuwenden. Ein gesetzlich vorgeschriebenes Bewertungsverfahren 

fehlt, denn die Regelungen der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) vom 7. August 

2013 (GVBl. S. 517) gelten mangels Regelungskompetenz Bayerns für die bauplanungsrechtliche 

Eingriffsregelung nicht. 

2.3.2.1 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes und die dafür erfor-

derlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden grundsätzlich getrennt voneinander er-

mittelt. 

a. Naturhaushalt 

Gemäß dem aktuellen Hinweispapier zur bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung von Photovoltaik-

Freiflächenanalgen (Stand 05.12.2024) kann bei Einhaltung einer Reihe von Maßgaben bei der De-

taillierung der Photovoltaikanlage auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung davon ausgegangen 

werden, dass Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes weitgehend oder sogar vollständig vermieden 

werden können. 

Es werden zwei Szenarien des sogenannten vereinfachten Verfahrens benannt, bei denen auf Aus-

gleichsflächen, also insbesondere auf die Inanspruchnahme zusätzlicher landwirtschaftlicher Flächen, 

verzichtet werden kann. In diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass keine erhebliche Beeinträch-

tigung des Naturhaushaltes vorliegt, da bestimmte Voraussetzungen bzw. Gestaltungs- und Pflege-

maßnahmen vorliegen. 

Voraussetzung dafür, dass das vereinfachte Verfahren angewandt werden kann, ist die Einhaltung 

folgender Vorgaben: 

Vorgaben für das vereinfachte Verfahren Umsetzung 

ja nein 

Der Ausgangszustand der Anlagenfläche (= Fläche der PV-Anlage ein-

schließlich zugehöriger Eingrünung) 

 

o gehört gemäß Biotopwertliste zu den Offenland-Biotop- und Nut-
zungstypen und hat einen Grundwert von ≤ 3 Wertpunkten 

  

und 

o hat im Übrigen für die Schutzgüter des Naturhaushalts nur eine ge-
ringe naturschutzfachliche Bedeutung. 

  

Es handelt sich bei dem Vorhaben um eine PV-Freiflächenanlage, für die 

folgendes gilt: 

 

o keine Ost-West ausgerichteten Anlagen mit satteldachförmiger An-
ordnung der Modultische, bei der die von den Modulen in Anspruch 

genommene Grundfläche (Projektionsfläche) mehr als 60 Prozent 
der Grundfläche des Gesamtvorhabens (Anlagenfläche) in Anspruch 
nimmt und 

  

o Gründung der Module mit Rammpfählen   
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o Mindestabstand der Modulunterkante zum Boden: 80 cm.   

Liegen diese Voraussetzungen vor, werden wie bereits erwähnt zwei Anwendungsfälle geprüft, in 

denen von keiner erheblichen Beeinträchtigung des Naturhaushaltes ausgegangen wird und demnach 

kein Ausgleichsbedarf entsteht: 

Anwendungsfall 1: 

Wenn die folgenden Voraussetzungen auf die Planung zutreffen, entsteht grundsätzlich kein Aus-

gleichsbedarf. Weitere Vorgaben zur Gestaltung der PV-Anlage werden im Hinweisschreiben nicht 

gemacht. Es sind lediglich gegebenenfalls Maßnahmen zur Einbindung in die Landschaft erforderlich. 

Diese werden im Anschluss separat ermittelt. 

o Anlagenfläche: maximal 25 ha, davon  
o Anteil an Versieglung auf der Anlagenfläche (beispielsweise durch Gebäude zur Netzverknüp-

fung, Energiespeicherung, befestigte Verkehrsflächen; Rammpfähle sind hiervon explizit aus-
genommen): maximal 2,5 %.  

 

Die genannten Voraussetzungen für den Anwendungsfall 1 liegen im vorliegenden Fall nicht vor, weil 

der Geltungsbereich ca. 25,2 ha beträgt. Daher ist Anwendungsfall 2 zu prüfen. 

Anwendungsfall 2: 

Wenn die Voraussetzungen für den Anwendungsfall 1 nicht gegeben sind, aber die im Folgenden 

genannten Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen in dem vorgegebenen Umfang eingehalten werden, 

ist ebenfalls kein Ausgleich notwendig. Maßnahmen zur Einbindung in die Landschaft (Eingrünungs-

maßnahmen) können unabhängig davon zusätzlich erforderlich werden. Diese werden im Anschluss 

separat ermittelt. 

Der Umfang der erforderlichen Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen beträgt bei Beeinträchtigung 10 

% der Projektionsfläche der Module (= senkrechte Projektion der Aufständerung mit Modulen auf 

den Boden). 

Die Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen werden auf der Anlagenfläche umgesetzt. Das Hinweispapier 

definiert dabei die Anlagenfläche als Fläche der PV-Anlage einschließlich zugehöriger Eingrünung. Als 

Maßnahmenfläche wird die Fläche bezeichnet, auf der die erforderlichen Gestaltungs- und Pflege-

maßnahmen umgesetzt werden. Diese kann zwischen den Modulreihen oder direkt angrenzend an-

geordnet werden, liegt also innerhalb der Anlagenfläche. 

Folgende Vorgaben gelten für die Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen: 

o Zielzustand der Maßnahmenfläche ist ein extensiv genutztes, arten- und blütenreiches Grün-
land, das mind. dem Biotop- und Nutzungstyp „Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grün-
land“ (= BNT G212) entspricht.  

o Für die Entwicklung und Pflege von arten- und blütenreichem Grünland sind folgende Maß-
gaben auf der Maßnahmenfläche zu beachten:  
• ausreichende Besonnung,  

• Begrünung unter Verwendung von Saatgut aus gebietseigenen Arten bzw. lokal gewon-
nenem Mähgut,  

• 1- bis 2- schürige Mahd (Einsatz von insektenfreundlichem Mähwerk, Schnitthöhe 10 cm) 
mit Entfernung des Mähguts oder standortangepasste Beweidung.  

 

Die genannten Voraussetzungen für den Anwendungsfall 2 liegen im vorliegenden Fall vor. Die Pro-

jektionsfläche beträgt 126.834 m². Daraus leitet sich eine Mindestgröße für die Gestaltungs- und 

Pflegemaßnahmen von 12.683 m² ab. Die Maßnahmenfläche hat eine Fläche von 13.785 m² und 

wird in der Planzeichnung verortet. 

Da die Vorgaben des Anwendungsfalles 2 damit eingehalten werden, kann im vorliegenden Fall von 

der Berechnung von Ausgleichsbedarf abgesehen werden. 
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b. Schutzgut Landschaftsbild 

Der Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Landschaftsbild wird aufgrund der sehr spezifischen Eigenart 

dieses Schutzguts immer gesondert verbal-argumentativ in Abhängigkeit der konkreten örtlichen 

Verhältnisse ermittelt. 

Die entscheidenden Kriterien für das Ausmaß an erheblichen Beeinträchtigungen sind der Wirkraum, 

der durch die Sichtbarkeit der Anlage in der Landschaft (Fern- und Nahsicht) bestimmt wird und der 

naturschutzfachliche Wert des Schutzguts Landschaftsbild in diesem Wirkraum unter Einbezug etwa-

iger Vorbelastungen. Diese Beeinträchtigungen gilt es so weit wie möglich zu vermeiden, dafür ist 

die Standortwahl das zentrale Instrument. Grundsätzlich ist die Standortwahl daher unter Beachtung 

der ausschließenden bzw. einschränkenden Kriterien zu treffen. 

Der Ausgleichsbedarf bemisst sich nach Art und Umfang der beeinträchtigten Funktionen des Land-

schaftsbildes. 

Die Belange des Schutzgutes Landschaftsbild sind bei der Planung von Freiflächen-Photovoltaikanla-

gen grundsätzlich gegen die Erfordernisse der Energiewende abzuwägen. Zudem ist zu berücksich-

tigen, dass nach Beendigung der Nutzung die Photovoltaikanlage vollständig rückzubauen ist, 

wodurch die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes lediglich temporär besteht und es nicht „dauer-

haft“ zerstört wird.  

Ein gänzliches Verstecken der Anlage ist oft nicht möglich, jedoch kann die Anlage durch Ausgleichs-

maßnahmen in den Landschaftsraum eingebunden werden. Für das Landschafsbild sind vor allem 

Bereiche relevant, die in Blickbeziehung zu Ortschaften stehen. An den entsprechenden Seiten ohne 

bestehende Eingrünung werden Ausgleichsmaßnahmen zur Einbindung der Anlage (z. B. durch stand-

ortgerechte Eingrünung) für das Landschaftsbild erforderlich.  

Im vorliegenden Fall ist am südlichen Rand sowie der süd-östliche Rand und ein Teil des westlichen 

Randbereichs (s. grüne Markierung) eine Eingrünung vorzusehen. An allen weiteren Randbereichen 

wird von einer Eingrünung abgesehen, da die Sichtbeziehung durch die Topografie von der umlie-

genden Wohnbebauung nicht gegeben ist, bzw. sich durch die Entfernung in das bestehende Land-

schaftsbild einfügt. Am südlichen Rand sowie am westlichen Rand sind Teile der Vorhabenfläche 

durch bestehende Strukturen von öffentlich zugänglichen Bereichen optisch abgeschirmt. 

 

Abbildung 10: Ausschnitt BayernAtlas: Ausgleichsbedarf Landschaftsbild  



vBBP Nr. 55 „Solarpark Vohburg-Oberdolling“   Begründung mit Umweltbericht 

 

Vorentwurf vom 18.11.2025  Seite 39 von 46 

Zeichenerklärung: rot umrandete: Geltungsbereich, grüne Linie: Eingrünung 

Nachdem sich Heckenstrukturen im Randbereich jedoch negativ auf die Wiesenbrüter auswirken, ist 

gemäß der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (M03) auf eine hochwachsende Eingrünung der 

gesamten Anlage zu verzichten. Die Fläche wird stattdessen mittels Saumstrukturen und Stauden-

fluren mit vereinzelten Strauchpflanzungen eingegrünt. Damit kann die Kulissenwirkung für Wiesen-

brüter ausreichend vermieden werden. 

Um keine Verbotstatbestände auszulösen, wird die Maßnahme M03 der saP vollständig umgesetzt. 

Dadurch wird die Offenheit der Feldflur erhalten und den Ansprüchen der Vogelarten des Offenlandes 

Rechnung getragen. Die artenschutzrechtlichen Belange haben in diesem Fall Vorrang gegenüber 

dem Schutzgut Landschaftsbild. 

2.3.2.2 Bewertung des Ausgleichs 

a. Naturhaushalt  

 
Im vorangehenden Kapitel zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für den Naturhaushalt geht hervor, 

dass kein entsprechender Ausgleich erforderlich ist.  

 
b. Landschaftsbild 

 
Der Ausgleichsbedarf zum Landschaftsbild bemisst sich nach Art und Umfang der beeinträchtigten 

Funktionen des Landschaftsbildes. Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald das 

Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist.  

Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Landschaftsbild können zugleich als Ausgleichsmaßnahmen 

für das Schutzgut Arten- und Lebensräume angerechnet werden, sofern sie die erforderlichen Vo-

raussetzungen erfüllen. 

Eine gestalterische Einbindung der Anlage ist mittels von Saumstrukturen und einer artenreichen 

Staudenflur vorgesehen. Diese Elemente tragen im östlichen, süd- und südwestlichen Randbereich 

der Anlage zur landschaftlichen Aufwertung bei, ohne das offene Erscheinungsbild der Feldflur we-

sentlich zu verändern. 

Eine vollumfängliche Eingrünung des Vorhabensbereichs durch Heckenstrukturen ist aus arten-

schutzfachlichen Gründen nicht vorgesehen. Solche höheren Gehölzstrukturen würden die Offenheit 

der Landschaft beeinträchtigen und sich negativ auf wiesenbrütende Vogelarten auswirken. In Über-

einstimmung mit den Vorgaben der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wird daher be-

wusst auf eine dichte Eingrünung verzichtet, um Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG zu ver-

meiden. 

2.3.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Im Folgenden werden die landschaftspflegerischen Maßnahmen beschrieben. 

2.3.3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

 

M: Entwicklung von Grünland  

Derzeitige Nutzung/ Bestand: intensiv genutzter Acker 

Entwicklungsziel:  G212 – Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland   

   Artenanreicherung des Gebiets 

Begrünung unter Verwendung von Saatgut aus gebietseigenen Arten bzw. lokal gewonnenem 

Mähgut. Die Pflege des Grünlandes erfolgt durch ein- bzw. zweischürige Mahd (Einsatz von insekten-

freundlichem Mähwerk, Schnitthöhe 10 cm). Das Mahdgut ist abzufahren. Der erste Schnitt erfolgt 

ab 1. Juli und der zweite Schnitt ab 15. August.  Alternativ ist auch eine standortangepasste extensive 



vBBP Nr. 55 „Solarpark Vohburg-Oberdolling“   Begründung mit Umweltbericht 

 

Vorentwurf vom 18.11.2025  Seite 40 von 46 

Beweidung zum Beispiel mit Schafen zulässig. Es sind zwei bis vier Weidegänge durchzuführen. Die 

Fläche darf nicht vollständig zum gleichen Zeitpunkt beweidet werden. 

Damit wird sichergestellt, dass Vogelarten, die ihre Nester am Boden anlegen und durch die Mahd 

nicht bei der Brutausübung beeinträchtigt werden. Gleichzeitig ist eine Grünlandpflege oder -bewirt-

schaftung erforderlich, um langfristig eine Verbuschung zu verhindern und einen Nährstoffentzug zu 

erreichen.  

Auf dem gesamten Grünland ist der Einsatz von Dünger und Pestiziden untersagt.   

Aufkommende Neophyten (z.B. Indisches Springkraut, Herkulesstaude, kanadische Goldrute, japa-

nischer Knöterich, Zackenschötchen) sind auf der gesamten Fläche frühzeitig zu beseitigen. Die ge-

nannten Arten sind nicht als abschließende Liste zu verstehen, zukünftig neu in Erscheinung tretende 

invasive Arten sind ebenso zu beseitigen. 

Die Maßnahmenfläche hat eine Fläche von insgesamt 1,37 ha und wird den im Rahmen des Bebau-

ungsplans festgesetzten Eingriffen in den Naturhaushalt zugeordnet. Der Bereich wird in der Plan-

zeichnung entsprechend verortet. 

 

V: Entwicklung von Saumstruktur und Staudenflur 

Entwicklungsziel:  K132 – Artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener 

Standorte  

Artenanreicherung des Gebiets 

Herstellung  

Ansaat mit einer artenreichen blütenreichen, autochthonen Saatgutmischung. Bei der Ansaat ist Re-

gio-Saatgut des Ursprunggebietes 14 (Fränkische Alb) mit mindestens 30 % Kräuteranteil zu ver-

wenden. Alternativ ist eine Mähgutübertragung von nahegelegenen artenreichen Wiesen zugelassen. 

Pflege der Säume und Staudenfluren: 

Die Flächen werden zunächst einmal in Jahr, nach ausreichender Etablierung (nach etwa 3 Jahren) 

alle zwei bis drei Jahre im Herbst abschnittsweise gemäht. Das Mahdgut ist abzufahren. Der Einsatz 

von Düngern oder Pestiziden ist unzulässig. 

 

2.3.3.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs hat ergeben, dass keine Ausgleichsmaßnahmen für den Natur-

haushalt erforderlich sind. Darüber hinaus sind jedoch Maßnahmen zur Einbindung in die Landschaft 

erforderlich. 

A1:  Flächeneingrünung mit lockeren Hecken und Gehölzgruppen 

Derzeitige Nutzung/ Bestand: Acker, intensiv bewirtschaftet  

Entwicklungsziel:  B112 – mesophiles Gebüsche / Hecken 

 Artenanreicherung des Gebiets 

Herstellung der Ausgleichsflächen: 

Bepflanzung der Ausgleichsfläche mit lockeren niedrigwüchsigen Hecken und Gehölzgruppen gemäß 

Pflanzschema A1 mit 15 m Lücken zwischen den Pflanzungen. Die gesetzlichen Mindestabstände zu 

landwirtschaftlichen Grundstücken (gem. AGBGB) sind in den Pflanzschemen berücksichtigt.  

Die Gehölze müssen aus autochthoner Anzucht des Vorkommengebietes 6.1 „Alpenvorland“ stam-

men. Die Pflanzenqualität muss den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen der Forschungsge-

sellschaft Landschaftsentwicklung-Landschaftsbau e.V. entsprechen (Mindestqualität: v.Str., 4 
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Triebe, H 60-100 cm; für Heister). Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in ihrem Bestand 

dauerhaft zu sichern. Nicht angewachsene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode durch Gehölze 

gleicher Art und Größe zu ersetzen. 

Die Fertigstellung ist bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zu melden und ein Abnahmetermin 

ist zu vereinbaren. Die Kopien der Lieferscheine der Bepflanzung der Ausgleichsfläche sowie die Au-

tochthonitätsnachweise sind an die UNB zu übermitteln.  

Artenliste : 

Rosa canina Hundsrose  Ligustrum vulgare Liguster 

Crataegus monogyna Weißdorn  Corylus avellana Haselnuss 

Berberis vulgaris Berberitze  Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder    

 

2.3.4 Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Im Folgenden werden die zu berücksichtigen artenschutzrechtlichen Maßnahmen beschrieben.  

2.3.4.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen werden aufgenommen: 

• M01: Alle Randstreifen des untersuchten Areals, besonders entlang landwirtschaftlich ge-

nutzter Verkehrs- und Fußwege sind extensiv zu pflegen. Diese Streifen sind in einem zweijährigen 

Rhythmus jeweils zur Hälfte zu mähen. Die Mahd ist mit einem Balkenmäher durchzuführen und das 

Mahdgut ist anschließend zu entfernen. Die Mahd ist frühestens ab Anfang August vorzunehmen. Die 

Feldwege im untersuchten Gebiet dürfen nicht versiegelt werden.  

• M02: Um die Offenheit der Feldflur für Vögel des Offenlands weiterhin gewährleisten zu kön-

nen, ist auf eine dichte Eingrünung des Solarparks zu verzichten. Als Alternative sind 3-5m breite 

Altgrasstreifen mit vereinzelten Strauchpflanzungen (Abstand min. 15 m) entlang der Grundstücks-

grenze anzulegen. Diese Streifen sind in einem zweijährigen Rhythmus abschnittsweise zu mähen 

(jedes Jahr 50 %). Das Mahdgut muss abtransportiert werden. Der Einsatz von Dünger oder Pflan-

zenschutzmitteln ist nicht zulässig. Die Eingrünung bietet auf diese Weise zudem ein passendes Ha-

bitat für die Dorngrasmücke.  

• M03: In den Monaten März bis Juni ist eine Vergrämung der Bodenbrüter vor und während 

der Bauphase bei Baustopps zwingend nötig, damit die Vögel den Bereich der Baufläche nicht als 

Brutrevier besiedeln. Hierfür müssen ca. 2 m hohe Stangen (über Geländeoberfläche) mit daran 

befestigten Absperrbändern von ca. 1-2 m Länge innerhalb der eingriffsrelevanten Fläche aufgestellt 

werden. Die Stangen müssen in regelmäßigen Abständen von etwa 25 m aufgestellt werden  

• M04: Die während der Bauphase beanspruchte Fläche ist auf das absolut notwendige Mini-

mum zu reduzieren.  
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• M05: Die Gehölze südlich des Vorhabensgebiets sind als Lebensraum der Gehölzbrüter zu 

erhalten. Zum Schutz der Brutvögel und Gehölze ist ein 3 m breiter Puffer zu den Gehölzstrukturen 

einzuhalten. Dieser Bereich darf während der Vogelbrutzeit (1.März bis 30. September) im Rahmen 

der Bauarbeiten weder befahren werden, noch darf hier Material gelagert werden. Zum Schutz ist 

ein nicht verrückbarer Zaun anzubringen. Der Pufferstreifen muss dauerhaft erhalten bleiben. Hier 

darf keine Bebauung erfolgen.  

• M06: In den Monaten März bis Juni ist eine Vergrämung des Rebhuhns vor und während der 

Bauphase bei Baustopps zwingend nötig, damit die Vögel den Bereich der Baufläche nicht als Brut-

revier besiedeln. Dazu ist der gesamte Bewuchs des Vorhabensgebiets mittels regelmäßiger Mahd 

(je nach Witterung) sehr kurz zu halten. Nach Möglichkeit sind die Baumaßnahmen zwischen Juli und 

Februar des Folgejahres durchzuführen.  

• M07: Der Zaun um die PV-Anlage muss eine Bodenfreiheit von 15 cm im Mittel haben, um 

flugunfähigen Jungvögeln ungehinderten Zugang zu ermöglichen. Dies kommt auch Kleinsäugern, 

Amphibien und Repti-lien zugute.  

• M08: Der ca. 10 bis 15m breite, extensive Wiesenstreifen entlang des Walds nördlich des 

Vorhabensgebiets ist als Lebensraum der Goldammer, als Nahrungshabitat für Fledermäuse und Vö-

gel zu erhalten. Zum Schutz der Brutvögel und Gehölze darf der Wiesenstreifen während der Bauar-

beiten weder befahren werden, noch darf hier Material gelagert werden. Zum Schutz ist ein nicht 

verrückbarer Zaun anzubringen.  

• M09: Um Störungen und Verluste von jagenden Fledermausindividuen während der Bau-

maßnahmen zu vermeiden, ist auf Nachtbaustellen in der Zeit von April bis Oktober zu verzichten.  

2.3.4.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktiona-

lität (CEF)  

Die Ausweisung der erforderlichen CEF-Maßnahmen erfolgt im Laufe des Verfahrens. 

2.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Auf Ebene des Bebauungsplanes sind in erster Linie alternative Erschließungsmodelle zu überprüfen, 

um die Variante mit dem geringsten Eingriffsrisiko umzusetzen. 

Es ist davon auszugehen, dass alternative Standorte bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanung 

überprüft wurden und dies auf Ebene des Bebauungsplanes entfallen kann. 

Stattdessen werden Planungsalternativen innerhalb des Geltungsbereiches betrachtet. Bei Photovol-

taikanlagen sind aufgrund der geringen inneren Erschließung der Anlagen meist keine großen Unter-

schiede zwischen Varianten zu erkennen. Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

bieten sich keine Alternativen zur Erschließung der Flächen an. Varianten mit geringerem Eingriffs-

potenzial liegen nicht vor. Die Erschließung von den entlang des Geltungsbereiches verlaufenden 

Straßen und Flurwegen ist die einzige logische Möglichkeit. 

Die Anordnung der Ausgleichsfläche A1 entlang des südwestlichen, südlichen und östlichen Randbe-

reiches ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Anlagenteile mittels neuer Gehölze in die Landschaft 

einzubinden. 

Die Baugrenzen ergeben sich aus den erforderlichen Abständen zur Einfriedung, um eine Umfahrung 

zu ermöglichen. Sinnvolle Alternativen sind hier nicht zu erkennen. 

  

Ergänzend wurde die Nullvariante überprüft:  

Die Aufstellung keines Bebauungsplans an dieser Stelle würde die Nullvariante darstellen. Die Dar-

stellung im Flächennutzungsplan würde dabei unverändert fortbestehen. Das Belassen der 
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vorliegenden Flächen im bestehenden Zustand würde keine Veränderung der biologischen Vielfalt 

oder der Funktion als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten erwarten lassen, da diese Flächen 

weiterhin wie bisher genutzt werden würden. Auch potentielle Aufwertungen, z. B.  in Hinblick auf 

Biodiversität, die mit dem Vorhaben einhergehenden würden, blieben aus.   

3 .  Zusä tz l i che  Angaben  

3.1 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kennt-

nislücken 

Da es sich bei der Planung um einen relativ überschaubaren Bereich zur Sondernutzung mit Photo-

voltaikanlagen handelt, sind weiträumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich. 

Daher ist der Untersuchungsbereich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die direkt 

angrenzenden Bereiche begrenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten Faktoren 

nicht zu erwarten. Ausnahmen bilden lediglich das Landschaftsbild sowie Immissionen. Der Untersu-

chungsraum ist bei diesen Schutzgütern entsprechend weiter gefasst. 

Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte überlagert 

wurde. 

Darüber hinaus sind Daten des Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur), des Arten- und 

Biotopschutzprogramms, des Bodeninformationssystem Bayern, des Umwelt- sowie BayernAtlas, des 

Geotopkatasters Bayern, des Regionalplanes und Landesentwicklungsprogrammes, u.ä. ausgewertet 

worden. 

Die vorliegenden aufgeführten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem allgemeinen 

Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Schwierigkeiten oder Lücken bzw. 

fehlende Kenntnisse über bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind 

nicht erkennbar. 

Der Ausgleich potenziell unvermeidbarer Beeinträchtigungen erfolgt gemäß dem Hinweisschreiben 

des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr von 05.12.2024 zur bauplanungs-

rechtlichen Eingriffsregelung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Anlehnung an den Leitfaden 

„Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, 2021. 

Als Grundlage für die verbal argumentative Darstellung und der dreistufigen Bewertung sowie als 

Datenquelle wurden die Flachlandbiotopkartierung, der Flächennutzungs- und Landschaftsplan sowie 

Angaben der Fachbehörden verwendet.  

Da eine objektive Erfassung der medienübergreifenden Zusammenhänge nicht immer möglich und 

in der Umweltprüfung zudem auf einen angemessenen Umfang zu begrenzen ist, gibt die Beschrei-

bung von Schwierigkeiten und Kenntnislücken den beteiligten Behörden und auch der Öffentlichkeit 

die Möglichkeit, zur Aufklärung bestehender Kenntnislücken beizutragen.  

3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen 

Die Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen sind nach ihrer Fertigstellung an die Untere Naturschutz-

behörde zu melden und ein gemeinsamer Abnahmetermin zu vereinbaren. 

Im Anschluss ist die Entwicklung der Flächen durch regelmäßige, mindestens jährliche Kontrollen zu 

überwachen und die Pflege gegebenenfalls anzupassen. 
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3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Für einen Geltungsbereich von insgesamt ca. 25,2 ha wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 

Sondergebiet Agri-Freiflächenphotovoltaikanlage Nr. 55 "Solarpark Vohburg-Oberdolling", von der 

Stadt Vohburg aufgestellt.  

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

Schutzgut  Baubedingte 

Auswirkungen 

Anlagebedingte 

Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

 Ergebnis 

Mensch / 

Gesundheit  
 

geringe  

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 
 gering 

Tiere und 

Pflanzen 
 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 
 gering 

Boden  
geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 
 gering 

Wasser  
geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 
 gering 

Luft / Kl ima  
nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 
 

nicht  

betroffen 

Landschaft/ 

Erholung 
 

gering 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 
 gering 

Kultur- und 

Sachgüter 
 

mittlere 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 
 gering 

 

Es sind von der Planung keine wertvollen Lebensräume betroffen. Vermeidungsmaßnahmen verrin-

gern die Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt, so dass die ökologische Funktionsfähigkeit 

des Landschaftsraumes erhalten bleibt.  

Das Vorhaben weist nur geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter auf, da sich 

im Geltungsbereich Bodendenkmäler befinden, deren Belange jedoch bereits mit dem Bayerischen 

Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt wurden. Für sämtliche Bodeneingriffe ist eine denkmal-

rechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG im Rahmen eines eigenständigen Erlaubnisver-

fahrens bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen.  

Dauerhafte Beeinträchtigungen werden lediglich für das Schutzgut Landschaftsbild erwartet, die je-

doch unter Berücksichtigung der Minimierungsmaßnahmen und auf Grund der technischen Vorprä-

gung in Kauf genommen werden können. 

Durch grünordnerische und ökologische Festsetzungen für den Geltungsbereich sowie durch die Be-

reitstellung von Ausgleichsflächen wird eine ausgeglichene Bilanz von Eingriff und Ausgleich erzielt.  
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3.4 Anhang 

Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP), Bachmann Artenschutz GmbH, 

Stand 08/2025 
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